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174 Privatrecht .

Zu Satz 515 a.

Wirkungen weiblicher Quittungen ohne Beiſtand . — Brauer ' s Erläut .

Bd . 6. Nr . 9 S . 20 .

Zu Satz 515 b.

Ob die Verpflichtung des Geſchlechtsbeiſtands durch einen Theilungscom —

miſſair die Nichtigkeit eines von ihm unterzeichneten ſchäfts

zur Folge habe ? — Jahrb . 2. Jahrg . 1824 . S . 206. 211 .

Es beweiſt für die Verpflichtung des ich,
wenn er in einer öffentlichen Urkunde als verpflichtet bezeichnet iſt ,

ohne daß dazu das Verpflichtungsprotokoll oder ein anderer Beweis

erfordert würde . — Jahrb . 6. Jahrg . 1829 . 1830 . S . 176 . Vgl .

auch 4. Jahrg . 1826 . S . 37 .

Zu Satz 515i .
Iſt ein ohne Beiſtand von einer Eh befra u Ehevertrag ab⸗

ſolut ungültig ? — Annal . 2. Jahrg . S. 164 .

Zu Satz 515 k .

Ueber die Frage : Ob eine von einer Frauensperſon unternommene ver⸗

tragsmäßige Handlung gültig ſei , wenn erſt hintennach ein Beiſtand

beſtellt und verpflichtet worden , und dieſer jene Handlung ſeiner

Curandin genehmigt hat ? — Roth ' s vermiſchte Abhandl . Nachtrag

zum 3. Theil S . 94 . N

Zweites Buch .
Von den Sachen , dem Eigenthum und Genuß derſelben .

efee
Von der Eintheilung der Sachen .

Satz 516 — 516 b .
Eintheilung der Sachen in einzelne und e Sachen ( res singu -

lares et universales ) .— Jahrb .6 . Jahrg . 1829 . 1830 . S . 341 .

Erſtes Capitel .
Von den unbeweglichen Sachen .

Satz 517 —526 a.

Zu Satz 518 .

Ob Häuſer ohne Unterſchied zu den Liegenſchaften rebus immobilibus zu

rechnen ſind ? ( Auch die hölzernen Häuſer auf 4
5 Schwarzwalde

gehören zu den unbeweglichen Sachen . ) — Jahrb .2. Jahrg . 1824 .

S . 293 .

Zu Satz 520 .

Fall einer Unbeweglichkeit der geſchnittenen Frucht . — Brauer ' s Erl .

Bd . 6. Nr . 10 . S . 25

Zu Satz 524 .

Ein Fall zur Auslegung der L. - R. ⸗S. 524 und 535 a. als Beitrag zur
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Landrecht . Satz 524 —546 . 175

Lehre von den Zugehörden . ( Hofger . zu Naſtatt . ) — Annal . 2 .

Jahrg . S . 111 .

Zweites Capitel .
Von den beweglichen Sachen .

Satz 527 —536 .

Zu Satz 528 .

Fahrende Eigenſchaft der Gewerbladen . — Brauer ' s Erl . Bd . 6. S . 27 .

Zu Satz 535 a.

Vergl . die zu Satz 524 allegirte Abhandlung in Annal . 2. Jahrg . S . 111 .

Drittes Capitel .

Von der Verſchiedenheit der Sachen nach ihren Inhabern .

Satz 537 —543 b.

Zu Satz 537 .

Eine Stiftung kann , weil ſie eine juriſtiſche Perſon , mithin ſelbſt Rechts⸗
ſubjekt iſt , nicht Gegenſtand des Eigenthums eines Dritten ſein . —

Jahrb . N. F. 8. Jahrg . 1844 . S . 588 .

Vom Weſen und Begriff einer moraliſchen Perſon . — Jahrb . 1. Jahrg .
1823 . S . 27 . Ob eine Zunft eine moraliſche Perſon ſeisß Daſ .

Zu Satz 538 .

Staatseigenſchaft der Flüſſe . — Brauer ' s Erl . Bd . 6. Nr . 12 . S . 29 .

Ueber das Eigenthumsrecht an Sachen , insbeſondere über das Eigen⸗
thumsrecht an Flüſſen und Bächen , nach franz . und bad . Geſetzen .
— Annal . 11 . Jahrg . S . 369 . 377 .

Bäche , die nicht nach Satz 538 Staatseigenthum ſind , gehören den Eigen⸗
thümern der angränzenden Grundſtücke , arg . S . 561 . Dieſen Eigen⸗
thümern gebührt alſo darin auch das Fiſchereirecht , inſofern nicht
der Ortsherr daſſelbe nach §. 46 1. des 3. und nach F§. 18 h. des

4. Conſt . ⸗Edikts als Regal hergebracht hat . — Jahrb . N. F. 7.

Jahrg . 1842 . 1843 . S . 169 .

Verſchiedene Klaſſen der Domänen , ſ. oben S . 19 .

Zu Satz 539 .

Gutachten über das Recht der öden oder wüſten Güter . — Roth ' s ver⸗

miſchte Abhandl . 1. Jahrg . 1823 . S . 278 .

3weiler ; diten

Von dem Eigenthum und Beſitz ! ) .

Satz 544 —546 .

Recenſion über : die Philoſophie des Privatrechts . Ein Beitrag zur Rechts⸗

*) Vergl . auch die Abhandlungen zu den Sätzen 2228 —2235 a.
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Privatrecht .

philoſophie von F. Bitzer . Von Ruef in Freiburg . ( Mittheilung
der Begriffsbeſtimmung des Verfaſſers über Beſitz und Eigenthum . )
— Blätter für J . u. V. 1. Jahrg . 1840 . S . 416 .

Ueber Conſequenz und Inconſequenz in Bezug auf die Aufhebung des

Eigenthums . ( Gegen einen Aufſatz im vierten Stücke , Heft 1 des

erſten Bandes der Zeitſchrift „ Germanien und Europa “ . ) — Brauer

und Zachariä , Jahrb . S . 374 .

Ueber den juriſtiſchen Begriff des Vermögens , ein Beitrag zur Kritik

von Zachariä ' s Handbuch des franz . Civilrechts , 3. Aufl . §. 573 ,
von Trefurt . — Archiv für Rechtspflege ꝛc. von Duttlinger ꝛc.
Bb . 3. S . 12 .

Roßhirt , über Beſitz nach dem Code und nach der bad . Geſetzgebung ,
mit einigen allgemeinen Lehren vom Beſitz , in ſeiner Zeitſchrift fuͤr
Civil⸗ und Criminalrecht , Heidelb . Groos , Bd . 3. 1839 . S . 355 .

Derſelbe , Bd . 4. Heft 2. ( 1841 . ) Ueber Beſitz und Eigenthum des

franzöſiſchen Rechts und des badiſchen Rechts , S . 131 —323 . All⸗

gemeine Einleitung , S . 131 . 2. Abhandl . : J. Ueber den Zuſtand
des franz . Rechts und über den usus vor dem Code . Grundlage
deſſelben zum Code . II . Geſchichte des Code , S . 144 . 3. Abhandl . :
Von den Geſetzen und den Rechtsquellen nach dem Code in allge —
meiner Einleitung , S . 163 . Einleitung in das Vermögensrecht des

Code , S . 172 . Erſtes Hauptſtück . Vom Beſitz im Eigenthum ,
S . 192 . Anhang . Einige geſchichtliche Bemerkungen über die

franz . Schriftſteller zur Lehre vom Beſitz , S . 224 . Zweites
Hauptſtück . 1. Abſchn . Von der Natur des Eigenthums an

unbeweglichen Gütern , S . 230 . 2. Abſchn . Vom Eigenthumser⸗
werb an Liegenſchaften , S . 270 . 3. Abſchn . Vergleichung des

Eigenthums an Liegenſchaften mit dem Eigenthum an beweglichen
Sachen und mit der Erwerbung deſſelben , S . 302 . 4. Abſchn .
Ueber die Klagen bei dem Eigenthum und über den Verluſt deſſel⸗
ben , S . 314 .

Erläuternde und kritiſche Bemerkungen über die Lehre vom Beſitz nach
der bad . Geſetzgebung . Von Stabel . — Blätter für J . u. V. 1.

Jahrg . 1840 . S . 173 .

Schranken des Beſitzes . — Brauer ' s Erl . Bd . 6. Nr . 16 . S . 40 .

Bekk , J . B. Ueber die dinglichen Rechte an Liegenſchaften , und ins —

beſondere über die Bewahrung derſelben durch die Eintragungen in

die Grund - und Pfandbücher . Nach dem franz . und bad . Rechte .
Carlsr . Braun , 1831 . 8. 1 Thlr . — Rec . Ann . 9. Jahrg . S . 23 .

Zu Satz 544 c - d .

Rechte des Grundeigenthümers beim getheilten Eigenthum , nach L. ⸗R. ⸗S.

544 0. — Jahrb . N. F. 7. Jahrg . 1842 . 1843 . S . 325 .

Ueber die Sachlegitimation bei Prozeſſen für und wider getheiltes Eigen⸗
thum. — Annal . 9. Jahrg . S . 255 . und 14 . Jahrg . S . 1.
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Landrecht. Satz 544 e.

Zu Satz 544e .

Verglichen mit den §§. 742 bis 760 der Prozeß⸗Ordnung.
Ueber das Beſitzverfahren und deſſen Geſtaltung nach dem neuen bad .

Landrechte . Von Weiler . — Archiv für Rechtspflege und Geſetz⸗
gebung , von Duttlinger ꝛc. Bd . 1. S . 687 .

Ob das possessorium ordinarium durch die Einführung des L . ⸗R . auf⸗
gehoben ſei . ( Sowohl das summarüssimum als das ordinarium
finde nach dem L. ⸗R. nicht mehr ſtatt . ) — Jahrb . 2. Jahrg . 1824 .
S 25

Anfangszeit der Beſitzerſitzung . — Brauer ' s Erl . Bd . 6. Nr . 17 . S . 44 .
Kauf ; Vererbung . Welche von dieſen beiden Erwerbsarten gibt den

ſtärkſten Rechtstitel ? L. ⸗R. ⸗S. 711 . 544 e. — Jahrb . 1. Jahrg .
1823 . S . 265 .

Ueber die publicianiſche Klage , nach dem bad . Landrechte . Iſt ſie durchden Zuſatz 544 e. eingeführt ? Von Stabel . ( Anhang zu der obi⸗
gen Abhandlung über Beſitz . ) — Blätter für J . u. V. 1. Jahrg .
1840 . S . 212 .

Ueber Beſitz und ſeine thatſächliche Darſtellung im Prozeſſe . Von Mayer .
( Von den Erforderniſſen der Zueignungsklage , und insbeſondere
von der Art , wie ein behaupteter Beſitz oder eine Verjährung
thatſächlich zu begründen iſt . ) — Annal . 7. Jahrg . S . 162 . Be⸗
merkungen darüber S . 278 .

Beſitz der Gemeinden durch einzelne Gemeindsglieder . ( Ob und wie weit
auch einzelne Gemeindsglieder einen Beſitz erwerben und verlieren
können ; einmal in Hinſicht auf Allmendgut und Bürgerſchulden , zumandern auf Gemeindsgut und Gemeindsſchulden . ) — Brauer ' s Erl .
Bd . 6. Nr . 13 . S . 30 .

Veraͤußerung des durch Dritte erworbenen Beſitzes . — Brauer ' s Erl .
Bd . 6. Nr . 14 . S . 34 .

Beſitz - Entwährungsklage bei dem Beſitze durch Dritte . — Daſelbſt Nr .
15 . S . 39 .

Fall einer erkannten Herausgabe einer Liegenſchaft wegen ſtärkeren Beſitz⸗
rechts . — Annal . 10 . Jahrg . Beiblatt Nr . 1. S . 4.

Ueber die Zuläſſigkeit des Rechtsmittels , wodurch ſich der Inhaber einer
Dienſtbarkeit in dem jüngſten Beſitze derſelben vertheidigt , unter der
Herrſchaft des Landrechts . Von Zachariä . — Brauer und Za⸗
chariä , Jahrb . S . 194 .

Was zur Begründung einer Klage auf Schutz im Beſitze von Frohnden
geſetzlich erfordert wird ? Vorzüglich a ) Auslegung des Zuſatzes
544J e. und b) Prüfung der Frage : ob bei unſtändigen oder ver⸗
borgenen Dienſtbarkeiten die Beſitzklage nur durch Nachweiſung eines
Rechtstitels oder eines verjährten Beſitzes begründet werden kann 5 ) 2
Rechtsfall . — Jahrb . 4. Jahrg . 1826 . S . 85 .

) Vergl . auch zu Satz 691 .
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Privatrecht .

nach franzöſiſchem Recht iſt es nöthig , daß der Beſitzklaͤger minde⸗

ſtens ein Jahr lang ruhig im Beſitze der Dienſtbarkeit war , deren

Beſitz verfolgt wird , allein es iſt nicht nöthig , daß in dem letzten

Jahre vor der Störung Beſitzhandlungen ausgeübt worden ſind .

Dieſe können auch älter ſein , zumal bei ſolchen Dienſtbarkeiten , die

nur von Zeit zu Zeit ausgeübt werden . — Ann . 9. Jahrg . 1841 .
—

Beiblatt Nr . 3. S . 10 .

Der Grunddienſtbarkeitsberechtigte kann nicht nur gegen den Eigenthümer
des dienenden Gutes , ſondern gegen jeden Dritten , der ihn in der

Ausübung des Dienſtbarkeitsrechts ſtört , eine Klage erheben , inſofern
er ſie nicht auf Zuerkennung der Dienſtbarkeit ſelbſt , ſondern nur

darauf richtet , daß dem Dritten unterſagt werde , ihn in der Aus⸗

übung der Dienſtbarkeit fernerhin zu ſtören . — Jahrb . N. F. 8.

Jahrg . 1844 . S . 173 .

Wenn der unmittelbare Urheber einer Beſitzeshandlung in einer Beſitz⸗

Be

ſtörungsklage wegen dieſer Beſitzeshandlungen unterlegen iſt , ſo kön⸗

nen dieſe Beſitzeshandlungen auch nicht mehr zur Grundlage einer

Beſitzesklage fuͤr denjenigen dienen , zu deſſen Vortheil ſie urſprüng⸗

lich vorgenommen wurden . Sirey 1842 . J. 817 . — Ann . 11 . Jahrg .
Beiblatt Nr . 5. S . 20 .

ſitzklagen unter der Herrſchaft der neuen Prozeß⸗Ordnung .

Rechtsfall , betreffend die Frage : Gehört zur Begründung einer Beſitz⸗

klage die Anführung eines Grundes der Beſitzhandlungen , welcher
die Meinung eines Eigenthumserwerbes begründen kann ? ( Ober⸗
Hofger . ) — Annal . 1. Jahrg . S . 309 .

Rechtsfall , Schutz im Beſitze eines als Beſoldungstheil bezogenen Zehnt⸗0 9 z0f

rechts betreffend . — Annal . 1. Jahrg . S . 354 . Jahrb . N. F. 1.

Jahrg . 1833 . S . 386 . 388 .

Rechtsfall , in erſter Inſtanz von großh . Hofgericht der mittelrheiniſchen

Provinz , in zweiter Inſtanz vom zweiten Senate des großh . Ober⸗
Hofger . entſchieden ; betrifft eine Klage auf Schutz im Beſitze der

Benützung einer ärariſchen Matte , angeblich eines Beſoldungstheils
des Bürgermeiſters . — Ann . 3. Jahrg . S . 31 . ( Entgegengeſetzte
Anſicht von der in den beiden zunächſtvorangehenden Abhandlungen

entwickelten . )
Kann der Beſitz von Beſoldungsſtücken die Meinung eines Eigenthums

begründen , und ſteht einem ſolchen Nutznießer eine Beſitzklage zu ,

nach §. 750 der neuen Proz . - Ordn .? — Jahrb . N. F. 2. Jahrg .
1834 . S . 187 .

Beſitzklagen wegen perſönlicher Leiſtungen , deren Unſtatthaftigkeit : Hof⸗
gericht des Unterrheinkreiſes . Annal . 2. Jahrg . S . 124 . Hof⸗

gericht des Mittelrheinkreiſes . — Annal . 3. Jahrg . S . 17 . Ober⸗
hofgericht . — Jahrb . N. F. 1. Jahrg . 1833 . S . 386 . 388 . und

5. Jahrg . 1838 . 1839 . S . 306 . Annal . 2. Jahrg . S . 75 . 122 .

und 7. Jahrg . S . 120 .
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Landrecht . Satz 544 e. 179

Entſcheidungen franzöſiſcher Gerichte , daß Handlungen der freien Willkür

bei eintretendem Widerſpruch gleichwohl
der Verjährung und der

Beſitzklage dessGeger ntheils unterliegen . — Annal . 11 . Jahrg . Bei⸗

blatt Nr. 1. S. 1 .

Beſitzklage und Erkenntniß ( vorgekommen bei dem Hofger. in Mannh . ) ,
betr . den von einige n Pfarreien nachgeſuchten Schutz im

Velihe, der
8 ing der ihnen unentgeltlich zu leiſtenden alljährlichen BBei⸗

fuhr ihres Competenzholzes . — Annal. 1. Jahrg . S . 122 .

Findet in Arſchmnig perſönlicher Herrenfrohnden oder deren Surrogate
Beſitzklage ſtatt ? Annal . 8. Jahrg . S . 108 .

tz im Beſitze eines Bel rechts . Proz . ⸗Ordn . §. 747 .

91 . ( Oberhofger . )— Annal . 4 . Jahrg . S . 56 . 69 .

Daß eine Grundherrſchaft durch 2 poſſeſſoriſche Erkenntniſſe von 1706

und 1833 im Beſitze einer Hoolzgerechtigkeit geſchützt ward , wurde

in einem Rechtsfalle als Vermuthu ing dafür angenommen , die Grund⸗

herrſchaft habe h in der Zwiſchenzeit von 1706 —1833 beſeſſen .
— Jahrb . N. F. 7. Jahrg . 1842 . 1843 . S . 172 .

Klage auf Sc
L NR S„ O. rO .

Klage auf Schutz im Zehntbezug . — Annal. 3. Jahrg . S . 146 .

We
egen verweigerter Gültentrichtung findet eine Beſi tzes klage ſtatt . Er⸗

8 L. ⸗R. ⸗„ S . 544e . Be⸗forderniſſe der Beſitzesklage . Auslegung des

eechnung des eichrigen Beſitzes bei Dienſtbarkeiten, die nur einmal

im Jahr zur Auszübung kommen . — Jahrb . N. F. 6. Jahrg . 1840 .

1841 . S1A 38

Unter welchen Voraus etzungen findet wegen verweigerter Gültentrichtung
eine Beſitzklage

—
— Annal . 13. Jahrg . S . 241 .

Bedarf es zur Begründung einer Beſitzklage wegen Störung im Licht
und Fenſterr recht 715 Berbauung de er Lichtöffnungen der Beibringung

eines 55
Zur Erläuterung eines — Ann .

( verglichen mit Annal . 5. Jahrg . S . 37 . 7.

ZeBeſitzk agen 0 einer Beſitzentſetzung und Beſitzſtörung . Proz. O

§. 750. 9.5 N. ⸗S. 544 e. 1725 . 1726 . — Jahrb . N. F. 8 . J 8rg.
1844 . S . 47 .

ie Nutznießung iſt als

255 fähig
blatt ? .

Beſitzklage uige s durch Verjährung erworbenen Waſſerrechts . —

Ann al . 10 . Jal rg . Beiblatt Nr . 5¹ S . 47.
Zuläſſigkeit von Beſitzklagen wegen Wegerechts ſ . zu Satz 682 ff.

Klage auf Schutz im Beſitze einer Schäferei - Weide 4.tſame *),
nach §. 747 der Proz . ⸗Ordn. und L. ⸗R. ⸗S. 691 . — Jahrb. N. F.
2. Jahrg . 1834 . S . 7.

5 ond vom Eigenthum be⸗

Annal . 10 . Jahrg . Bei⸗

*) Ueber Schaafweiderecht überhaupt ſ. zu Satz 688 .



180 Privatrecht .

Beſitzklagen , welche auf Schutz im Beſitze eines ausſchließlichen

Schaafweiderechts gerichtet ſind , ſind enthalten in : Jahrb . N. F.

2. Jahrg . 1834 . S . 16 . 444 . 453 . 459 . und 4. Jahrg . 1836 .

1837 . S . 176 . Annal . 1. Jahrg . S . 1. 2. Jahrg . S . 117 . 5.

Jahrg . S . 69 . 7. Jahrg . S . 208 .

Curiosum . ( Fehlerhafter Zwiſchenbeſcheid eines Amts in einer Beſitz⸗

klage wegen Störung eines ausſchließlichen Schaafweiderechts . ) —

Annal . 4. Jahrg . S . 103 .

Rechtsfall über den Beſitz , beziehungsweiſe Mitgenuß einer Schaafweide⸗
Gerechtigkeit . Ueber Statthaftigkeit der Cumulation der Eigenthums⸗
oder Confeſſorienklage mit der Theilungsklage . — Jahrb . N. F.

5. Jahrg . 1838 . 1839 . S . 481 .

Unter welchen Vorausſetzungen gehört zu den , einer Beſitzklage wegen

Schäfereirechts zum Grund zu legenden , Thatſachen auch die Angabe

einer beſtimmten Zahl Schaafe ? Legitimation der Gemeinden zum

Streit über Schäfereigerechtigkeiten auf ihren Gemarkungen über⸗

baupt und insbeſondere bei Störungen , die in ihrem Auftrag ge —

ſchehen . P. ⸗O. §. 752 . — Jahrb . N. F. 8. Jahrg . 1844 . S . 47 .

Ueber den zweiten Gegenſtand auch Ann . 8. Jahrg . S . g .

Findet eine Beſitzklage ſtatt wegen Störung in Ausübung eines Jagd -

rechtes , das einem Grundherrn zuſtand und das von dieſem durch

Erbrecht erworben zu haben ein Nichtgrundherr behauptet ? Ann .

7. Jahrg . S . 22 .

Erforderniſſe einer Beſitzklage des Jagdberechtigten gegen den Fiscus . —

Jahrb . N. F. 5. Jahrg . 1838 . 1839 . S . 488.

Rechtsfall . Beſitzprozeß wegen eines geſtörten Wohnungsrechts . ( Hof⸗

gericht des Unterrheinkreiſes und Oberhofgericht . ) — Ann . 7. Jahrg .

S . 238 . Bemerkungen darüber Annal . 8 . Jahrg . S . 21 . 303 .

Zu Satz 545 .

Entwurf eines Geſetzes über Zwangsabtretungen zum öffentl . Nutzen “) .

Annal . 2. Jahrg . S . 261 .

In wie weit finden die Beſtimmungen des neuen Expropriationsgeſetzes
über das gerichtl . Verfahren wegen Entſchädigung auf eine unter

dem alten Rechte erkannte Zwangsabtretung ſtatt ? Von Meier in

Freiburg . — Blätter für J . u. V. 1. Jahrg . 1840 . S . 329 .

Ueber den §. 26 des Zwangsabtretungsgeſetzes von 1835 . — Annal .

9 . Jahrg . S . 321 .

Erſtes Capitel .

Von dem Zuwachsrecht auf das , was die Sache hervorbringt .

Satz 547 —550 .

Zu Satz 548 .

Ueber die Frage : Ob die Ehefrau des Gantmanns , wenn ſie ihre in

) Das Expropriationsgeſetz vom 28. Auguſt 1835 im Reg . ⸗Blatt Nr . 62.
S . 271 . und wegen der Eiſenbahn vom 29. März 1838 , Reg . ⸗Blatt Nr . 14. S . 123 .







Landrecht . Satz 548 —550 . 181

natura vorhandenen angeblümten Liegenſchaften zurückzieht, die Saat

und Beſtellungskoſten zur Gantmaſſe zu erſetzen habe oder nicht ? —

Roth ' s vermiſchte Abhandl . Nachtrag zu Bd . 3. S . 10 .

Ueber den Erſatz der Koſten der Feldbeſtellung und der Ernte von Sei —

ten desjenigen , dem die Früchte von einer Sache verblieben ſind ,
erläutert durch einen Rechtsfall . — Annal . 5. Jahrg . S . 151 .

Zu Satz 549 .

Früchtenerſtattung des gewährten Beſitzes . — Brauer ' s Erl . Bd . 6.

Nr . 18 . S . 48 .

Rechtliches Gutachten über die Frage : Welche Früchte der Beſitzer in

gutem Glauben dem rückfordernden Eigenthümer zu erſetzen habe ?
Von Maier . — Archiv für Rechtspflege und Geſetzgebung , von

Duttlinger ꝛc. Bd . 2. S . 390 .

Wer ein Grundſtück kauft , von dem er weiß , daß es einem Minderjäh —

rigen gehört , kann , wenn die geſetzlichen Förmlichkeiten nicht einge⸗
halten worden ſind , nicht als redlicher Beſitzer und folgeweiſe als

Eigenthümer der Früchte angeſehen werden , weil er wiſſen und ſich
davon überzeugen muß , ob jene Förmlichkeiten beobachtet worden

ſind oder nicht . — Annal . 9 . Jahrg . 1841 . Beiblatt Nr . 2. S . 5.

Wenn die Früchte nicht mehr in natura vorhanden ſind , ſondern der Werth
derſelben erſetzt werden muß , ſo iſt der Art . 548 nicht maßgebend .
Der Dritte darf nicht allein die dort genannten Koſten , ſondern
auch die weiter gehabten Auslagen , z. B . für die Verwerthung , in

Abzug bringen . Ein in possessorio errungenes obſiegliches Urtheil
macht den Beſitzer darum nicht zu einem redlichen , er kann dem —

ungeachtet zum Früchtenerſatz verurtheilt werden , wenn er die Män⸗

gel ſeines Titels kannte oder kennen mußte . — Annal . 9. Jahrg .
1841 . Beiblatt Nr . 3. S . 12 .

Wenn der malae ſidei possessor eines Hauſes gezogene Miethgelder —

als Früchte — erſetzen muß , aber an dem Hauſe bedeutende Ver —

beſſerungen vorgenommen und darum auch größere Miethe erhalten

hat , kann er , ſofern ihm nach Satz 555 entweder der Werkſtoff und

Arbeitslohn oder der Mehrbetrag des Hauſes vergütet werden muß ,
auch die Zinſen aus dieſen Verwendungen als Vergütung verlangen ,
wenn er die Nutzungen erſetzen muß ? — Annal . 9. Jahrg . Bei⸗

blatt Nr . 9. S . 33 .

Zu Satz 550 .

Einfluß des Rechtsirrthums auf Redlichkeit . — Brauer ' s Erl . Bd . 6.

Nr . 19 . S . 49 .

Ob ein im Beſitzwege ergangenes günſtiges Urtheil den nachmals in

petitorio Beklagten zum bonge fidet possessor mache , und von Er⸗

ſtattung der während des Beſitzes bezogenen Früchte befreie ? —

Jahrb . 3. Jahrg . 1825 . S . 151 .

Ueber die Kenntniß der Mängel des Titels auf Seite des Beſitzers , und

die rechtliche Folge dieſer Kenntniß in Bezug auf Früchteerſatz . An⸗
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wendung des L . ⸗R . ⸗S . 550 . — Jahrb . N. F. 6. Jahrg . 1840 .

1841 . S . 133 .

Zweites Capitel .

dem Zuwachsrecht auf das , was mit der Sache vereinigt und

ihr einverleibt wird .

Erſter Abſchnitt .

Von dem Zuwachsrecht bei unbeweglichen Sachen .

Satz 552 —564 a.

Zu Satz 552 .

genthümer des erſten Stockwerks eines Gebäudes kann darauf

einen zweiten Stock erbauen , ohne daß hierzu die Einwilligung des

Eigenthümers des Erdgeſchoſſes dieſes Gebäudes nothwendig iſt ,

inſofern der letztere hierdurch keinen Schaden leidet . — Lauckhard ' s

Rechtsfälle Bd . 3. S . 313 . Annal . 9. Jahrg . 1841 . Beiblatt

N . 2. S . .

Zu Satz 553 .

Entſcheidung des Caſſationshofs , daß das Eigenthum eines Schieferbruchs

Für

Der

Ein

Der

Beiblatt Nr . 9. S . 33 .

( überhaupt eines Baues unter der Erde ) nicht auch die Vermuthung

für das Eigenthum an der Oberfläche begründe . — Ann . 9. Jahrg .

1841 . Beiblatt Nr . 1. S . 2.

Zu Satz 555 ) .

welche Verwendungen kann der Beſitzer im guten Glauben Erſatz

fordern ? — Jahrb . N. F. 5. Jahrg . 1838 . 1839 . S . 215 .

Eigenthümer eines Bodens , auf welchem Bäume von einem Dritten

gepflanzt wurden , hat das Recht , dieſe Bäume unter den im Art .
o*

555 aufgeſtellten Bedingungen ſelbſt dann zu behalten , wenn de

Dritte im Beſitz iſt , ſolche Pflanzungen auf dieſem Boden zu ma⸗

chen, ohne jedoch ein Recht auf das Eigenthum an den Grund und

Boden ſelbſt zu behaupten . Sirey 1839 . J. 537 . — Lauckhard ' s

u. Sommer ' s Rechtsfälle Bd . 4. S . 125 .

Verkauf einer Liegenſchaft , worauf fremde Bauten ruhen , S . 555 ,

überträgt auf den Käufer nicht zugleich das Eigenthum der von

einem Dritten errichteten Bauten , wenn der Verkäufer nicht ſchon

zuvor von dem Wahlrecht des S . 555 Gebrauch gemacht hatte ,

ſondern der Käufer erwirbt nur eben dieſes Wahlrecht . Sirey 1842 .

J. 350 .
Bei

Annal . 11 . Jahrg . Beiblatt Nr . 1. S . 3.

weiterer Fall zur Anwendung dieſes Satzes aus Anlaß des doppel⸗

ten Verkaufs einer Wieſe . — Daſelbſt 10 . Jahrg . S . 323 .

Zu Satz 556 .

Umſtand , daß das einem Ufergrundſtück angeſchwemmte und mit

demſelben gewöhnlich verbundene Land von demſelben zu gewiſſen

Vergl . auch die zu Satz 549 allegirte Abhandlung in Annalen 9. Jahrg .
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Landrecht . Satz 556 —577 . 188

Jahreszeiten durch ein kleines Gräbchen Waſſer wieder getrennt
wird , ſteht dem durch den Satz 556 begründeten Eigenthumsrecht
des Uferbeſitzers nicht entgegen . Sirey 1838 . J. 794 . 795 . —

Annal . 9. Jahrg . 1841 . Beiblatt Nr . 1. S . 3.

Zu Satz 558 .

Der Eigenthümer eines Teiches , deſſen Höhe des Ablaufs ſeit 30 Jahren
dieſelbe geblieben iſt , behält das Erdreich, welches das Waſſer be⸗

decken kann , wann es die Höhe dieſes Ablauf eicht und ſelboſt
das Erdreich , welches ſeit weniger a urch das ſue⸗

a Umſichgreifen
Waſſers , d

verurſacht ,
bedeckt wird . Den auf rn liegt es

ob, die zum Schutze ihres Ei n zu machen .
— Lauckhardd' s u. Sommer ' s 9 172 . Annal .
10 . Jahrg . Beiblatt Nr . 8. der Umgebung
eines Teiches . )

Zu Satz 563 .

Siehe zu Satz 644 .

Zweiter Abſchnitt .
Von dem Zuwachsrecht bei beweglichen Sachen .

Satz 565 —577 .

Zu Satz 570 .

Ein Fall , in welchem für den Arbeitsverdienſt abgelieferter Waaren auf
noch nicht abgelieferte Waaren einer Gantmaſſe 0 den Ja Re⸗

tentionsrecht geltend gemacht wurde .— Annal . 10 . Jahrg . Beiblatt
Nk .

Drittes Capitel .

Vom Grund⸗ und Nu 6⸗Eigenthum .
Satz 577 aa. —a. r . “)

Zu Satz 577 0. b .

Rechtsfall . Ueber den Beweis es zertheilten 1 8 ns , nach L. ⸗R.

Zuſatz 577 a. b. — Jahrb . b. F. 6. Jahrg . 1 0. 1841 . S . 10 .

Zu Satz 577 a. k.

Verbeſſerungsaufwand des Nutzeig genthümers. — Brauer ' s Erl . Bd . 6.
Nr . 20 . S . 50 .

Ueber Erſatz für welche der Nutzeigenthümer dbeim
Heim⸗

fall von dem Ei gentt
ümer fordern kann . — Jahrb . N .F. 5. Jahrg .

1838 . 1839 . S . 215 .

) Vergl . auch das III . Buch Tit .8. Cap . 6. Satz 1831 b. a ff. über Erblehen
der Erbbeſtände.
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Viertes Capitel .
Vom Miteigenthum .

Satz 577 b. a . —b . g.

Zu Satz 577 bb .

Einſeitige Gebäude auf gemeinſchaftlichem Boden . — Brauer ' s Erläut .

Bd . 6, Nr . 21 . S . 52

Zu Satz 577 b. e. und b .g
Natur des Sammt⸗ oder Mitbeſitzes . — Brauer ' s Erl . Bd . 6. Nr . 22 .

S . 53 .

Recht des Miteigenthümers gegen einen von ſeinem Miteigenthümer ein⸗

ſeitig angenommenen Paͤchter . Folge , wenn der Miteigenthümer mit

ſeinem Genoſſen über die Benützung des Miteigenthums ſch 51
vereinigen kann . — Jahrb . N. F. 5. Jahrg . 1838 . 1839 . 309 .

in Sachen des Obergerichtsadv . Rindeſchwender 3 Na-
ſtatt , als Miteigenthümer der GrundherrſchaftNeuweiher, Klaͤger,
Appellanten , gegen die Räthin Sophie Asmut , geborne Freiin von

Fechenbach - Sommerau in Baden , Beklagte , Appellantin, die Theilung
der Grundherrſchaft Neuweiher betr . — Ann . 11 . Jahrg . S . 275 .

Schluß S . 277 .

Kann der Erwerber eines Haustheils gegen den Beſitzer des andern

Theils auf Verſteigerung des Hauſes wegen Untheilbarkeit klagen ?
— Annal . 13 . Jahrg . S . 191 .

Gebrauchsrecht der einzelnen Miteigenthümer an der gemeinſchaftlichen
Sache . Untheilbarkeit gewiſſer gemeinſchaftlicher Sachen . — Ann .

14 . Jahrg . S . 363 . 369 . Vergleiche im Uebrigen auch zu Satz
827 b. und 1686 .

Fünftes Capitel .
Vom Familieneigenthum oder Stammgut ; ) .

Satz 577 c. a . —c . v.

Zu Satz 577 c. a. und c. e.

Competenz der badiſchen Gerichte in einem Rechtsſtreite über die Stamm⸗

gutseigenſchaft , wenn ein Theil dieſer Stammgüter unter fremder

Landeshoheit gelegen iſt . Kann eine ſolche Klage ausſchließlich ge —

gen den Chef der Familie oder den zeitigen Beſitzer des Stamm⸗

gutes angeſtellt , oder muß ſie zugleich gegen die betheiligten Agnaten
gerichtet werden ? ( Fürſt v. Löwenſtein⸗Freudenberg zu Triefenſtein

gegen 5 v. Löwenſtein⸗ebelerz zu Wertheim . ) — Jahrb .
N. F. 1. Jahrg . 1833 . S . 29 .

Zu Satz 577 c. b.

Müſſen Familienverträge und Statuten des höhern Adels öffentlich be⸗

) Vergl . auch die zum Lehenedilte von 1807 , oben S . 101 und 102 alle⸗

girlen Aufſätze .
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Landrecht . Satz 577 c. e . —d. h. 185

kannt gemacht werden , wenn daraus gegen Dritte , nicht Familien⸗
glieder , Rechte oder Einwendungen begründet werden wollen ? —

Jahrb . N. F. 3. Jahrg . 1835 . S . 179 . und Annal . 3. Jahrg .
S . 285 .

Inwiefern kann Fahrniß Objekt eines Stammguts ſein ? — Annal . 3.

Jahrg . S . 304 .

Zu Satz 577 c. e.

Kann der Beſitzer eines Stammguts im einen auf Erben und

Erbnehmer hingeliehenen Erbbeſtand , nachdem dieſer für erloſchen
erklärt worden und heimgefallen war , aee auf Erben und Erb⸗

nehmer , jedoch gegen Entrichtung eines ſog . Erbkaufſchillings für
das zu überlaſſende dominium utile — ohne Conſens der Agnaten
hingeben , und dieſen Kaufſchilling für ſich behalten ? — Annal . 3 .

Jahrg . S . 104 .

Zu Satz 577 c. p.

Brautſchatz aus Lehen - und Stammgut . — Brauer ' s Erl . Bd . 6. Nr .
23 . S . 38 .

Rückgriff der Landerben auf Lehen - oder Stammerben wegen bezahlter
Lehens⸗ oder Stammſchulden . — Daſelbſt Nr . 24 . S . 58 .

Unterſchrift der Stammverwandten , als An zerkennung einer Lehen⸗ oder

Stammſchuld . — Daſelbſt Nr . 25 . S . 63 .

Zu Satz 577 c. s.

Ueber
die Succeſſionsfähigkeit weiblicher Descendenten in ein Stammgut .
—Not . ⸗Blatt 1844 . S . 108 .

Die Stammgutseigenſchaft hört auf mit dem Erlöſchen des Mannsſtam⸗
mes ; Wirkungen dieſer Erlöſchung für die weitere Erbfolge . —

Annal . 13 . Jahrg . S . 394 .

Zu Satz 577 c. u.

Bemerkungen über das e nach den Grundſätzen des ge —
meinen deutſchen Privat - und des

Aen badiſchen Landrechts . —

Roth ' s vermiſchte Abhundiungen Bd . 2 . S . 69 .

Verbindlichkeit der in ein Fideicommiß Erbfolger zur Zah⸗
der All ilden des letzten Beſitzets. Zu L. ⸗R. ⸗S. 577 c. u

Jahrb . 7. Jahrg .
18375

1832 . S . 43 . und Roth ' s vermiſchteWebgen Bd . 3. S . 19

Sechstes Capitel .

Vom Schrifteigenthum .

Zu Satz 577 d. a . —d . h.

Zu welchen Arten von Verträgen der Accord zwiſchen dem Buchhändler
und dem Schriftſteller gehöre , ward in einem Falle , wo der Ver⸗

leger dem Verfaſſer einen Theil ſeines bedungenen ſtreitig
— jedoch nur beiläufig unterſucht . —Jahrb .7 . Jahrg . 1831 .

1832 . S . 289 .

Kappler , Handbuch der Literatur des bad. Rechts. 13
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Rechtsgutachten in Sachen des Buchhändlers Bensheimer zu Mannheim ,

als Rechtsnachfolgers des Univerſitätsbuchhändlers Oßwald in Hei⸗

delberg , Klägers , gegen den großh . Geh . Rath und Prof . Dr . Sa⸗

lomo Zachariä in Heidelberg , Beklagten ; Entſchädigungsforderung
aus einem Verlagsvertrag betreffend , wegen Veranſtaltung einer

zweiten Auflage durch letzteren , ehe die erſte vollſtändig abgeſetzt

war . — Annal . 10 . Jahrg . S . 240 .

Inwiefern geht das Schrifteigenthum auf die Erben des Schriftſtellers

über ? L. ⸗R. ⸗S. 577 d. a . —d . h. incl . — Jahrb . 6. Jahrg . 1829.
1830 . S . 115 .

Rechtsfall , Nachdruck betreffend . — Annal . 14 . Jahrg . S . 142 . 145 .

Entwurf eines großh . bad . Geſetzes zum Schutz der Rechte in Werken

der Literatur und Kunſt gegen Nachdruck und Nachbildung . ( Ver
faſſer deſſelben Geh . Referendair Picot in Carlsruhe . ) Mitgetheilt

in Annalen 9. Jahrg . S . 137 .

Geſetzbücher und andere Staatsſchriften ſind nicht Gegenſtand privat⸗

rechtlicher Verlagsverträge . Die Druckerlaubniß der Regierung für

ſich allein gibt noch kein ausſchließliches Verlagsrecht . — Jahrb .

N. F. 9. Jahrg . 1845 . 1846 . S . 31

Drütkter Titel .

Von Nutznießung , Nutzung , Wohnung oder perſönlichen Dienſt⸗

barkeiten .

Erſtes Capitel .

Von der Nutznießung .

Satz 578 —624 .

2 Zu Satz 578 .

G

Kann der Eigenthümer einer Liegenſchaft die Nutznießung davon verpfän⸗

den ? — Annal . 11 . Jahrg . Beiblatt Nr . 3. S . 9.

Zu Satz 579 .

Bemerkungen über die Frage , ob der Nießbrauch auch durch Verjährung

erworben werden könne . — Roth ' s vermiſchte Abhandl . 1. Jahrg .
1823 . S . 192 . Ann . 7. Jahrg . S . 238 . 8. Jahrg . S . 21 . 303 .

Beſitzklage wegen Nutznießungsrechts ſ. zu Satz 544 e.

Zu Satz 582ff .

Berechtigung der Erben , diejenigen Früchte nachzufordern , welche ihr Erb —

laſſer während ſeines Nießbrauchs nicht bezogen hat . — Jahrb . 4.

Jahrg . 1826 . S . 237 .

Ueber die Frage , ob der Gewinn aus verzinslichen Staatspapieren dem

Nutznießer oder dem Eigenthümer dieſer Papiere gebührt ? — Ann .

4. Jahrg . S . 72 .

Zu Satz 587 . 589 .

Der Nutznießer an einem Handelsfonds iſt am Ende der Nutznießung

nur zur Rückgabe deſſelben und nicht zur Wertherſtattung verpflichtet

N

N

＋
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Landrecht . Satz 589 —601 . 187

wenn er ihn nicht zu einem beſtimmten Anſchlage und auf ſchr
Gefahr , ſomit zu Eigenthum übernommen hat . Sirey 1843 . J. S . 22 .

vgl . Sirey 1841 . S . 529 . Art . 453 . 587 . 589 . — Ann , 12 . Jahrg .
Beiblatt Nr . 1. S . 4.

Zu Satz 595 .

Der Eigenthümer eines Gutes , welcher eine vom Nutznießer ausgegangene
Verpachtung deſſelben genehmigt , oder — nach erloſchener Nutznie⸗

ßung — den Pachtvertrag fortſetzt , hat für ein dem Nutznießer
eingehändigtes Pacht⸗ nicht zu haften . — Jahrb .
N. F. 6. Jahrg . 1840 . 1841 . S. 496 .

Zu 65 598 .

Ueber die Nutznießung der Bodenfrüchte . — Brauer ' s Erl . Bd . 6. Nr .

290 . S . 708 .

Zu Satz 599 . Abſatz 2.

Ueber Erſatzforderung des Nutznießers Verwendungen , nach Endigung
der Nutznießung . — Jahrb . N . F. 5. Jahrg . 1838 . 1839 . S . 215 .

Der Nutznießer muß die Sachen in dem Zuſtand übernehmen , in welchem
ſie ſich befinden ; er kann daher bei dem Eintritt in die Nutznießung
den Eigenthümer nicht nöͤthigen , Hauptreparaturen vorzunehmen ,
wenn gleich dieſe Reparaturen zur Erhaltung der Sache nothwendig
ſind ; nur bei Beendigung der Nutznießung kann er von dem Eigen⸗
thümer den Erſatz der für dieſe Reparaturen aufgewendeten Sum⸗

men begehren . ( Satz 599 . 600 . 605 . ) — Lauckhard ' s u. Som⸗

mer ' s Rechtsfälle Bd . 4. S . 440 .

Zu Satz 600 .

Koſten der Nutznießungsoerzeichniſſe . — Brauer ' s Erl . Bd . 6. Nr . 26 .

S . 64 .

Unterlaſſung derſelben . — Daſelbſt Nr . 291 . S . 713 .

Kann der Erblaſſer denjenigen , dem er eine Nutznießung vermacht , von
der im L . ⸗R . ⸗S . 600 dem Nutznießer auferlegten Verbindlichkeit
einer Inventariſation befreien ? — Jahrb . N. F. 8. Jahrg . 1844 .
S . 485 .

Zu Satz 600 . 601 .

Der überlebende Ehegatte , welchen der zuerſt ſterbende in ſeinem Teſta⸗
mente mit der ? kutznießung an der Hälfte ſeines Vermögens bedacht ,
und von der Fertigung eines Inventars und der Stell ung einer
Caution entbunden hat , iſt zwar zur Inventariſtrung verpflichtet ,
nicht aber zur Sicherheitsleiſtung und ſelbſt dann nicht , wenn der

Freitheil durch Vermächtniſſe erſchöpft iſt . Art . 600 . 601 . 1094 .

Sirey 1843 . I. S . 481 — 483 . — Annal . 13 . Jahrg . Beiblatt

Zu Satz 601 .

Grund , warum die Eltern mit der cautio reer verſchont bleiben .
—Brauer ' s Erl . Bd . 6. Nr . 280 . S. 684 .

13 *
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Bemerkungen über die Sicherheitsleiſtung wegen des in geſetzlicher Nutz —
nießung ſtehenden Vermögens . — Roth ' s vermiſchte Abhandlungen
Bö . 2. S 404 .

Kann , wenn gleich der Nutznießer von Stellung der Sicherheit befreit iſt ,
doch wegen veränderter Umſtände der Eigenthümer entweder Sicher —
heit oder Maaßregeln , die zur Wahrung des Kapttalſtockes dienen ,
verlangen ? — Lauckhard ' s u. Sommer ' s Rechtsfälle Bd . 5. S . 361 .

Zu Satz 601 . 602 .

Ueber Cautionspflicht des Nutznießers und Auslegung der Rechtsgeſchäfte .
L. ⸗R. ⸗S. 601 . 602 . 1100 dd . 1156 a. u. 1157 . — Jahrb . N. F.
9. Jahrg . 1845 . 1846 . S . 68 .

Zu Satz 612 .

Schuldenbeitrag der Erbſchaftsnutznießer . — Brauer ' s Erläut . Bd . 6.
Nr . 27 . S . 66 .

Wenn zweien Perſonen , dem einen das Eigenthum , dem andern die Nutz —
nießung einer und derſelben Sache je als Stückvermächtniß zuge⸗
fallen iſt , und die Schulden der Erbſchaft den Theil derſelben , über
welchen der Erblaſſer nicht verfügt hat , überſteigen , ſo muß auch
der Nutznießer einen verhältnißmäßigen Theil der Schulden über —
nehmen . Art . 612 findet hier analoge Anwendung . Sirey 1843 .
I. S . 267 —272 . — Annal . 12 . Jahrg . Beiblatt Nr . 6. S . 24 .

Zu Satz 617 .

Anwachſungsrecht bei der zweien Geſchwiſtern vermachten Nutznießung ,
nach dem Tode des Einen der Nutznießer . Art . 617 . 1043 f. —
Annal . 10 . Jahrg . Beiblatt Nr . 8. S . 32 .

Zu Satz 619 .

Von der Anwendung des L . ⸗R . ⸗S . 619 „die Nutznießung für Körper⸗
ſchaften dauert nur 30 Jahre “ auf die vor 1810 erworbenen Rechte .
—Annal . 8. Jahrg . S . 216 . 276 . ( Verglichen mit S . 43 . 93 .
112 . 124 . 178 . )

Die einer Corporation oder einer Reihenfolge von Perſonen auf ewig
verliehene Nutznießung wird nach römiſchem Rechte auf 100 und
nach Art . 619 auf 30 Jahre redueirt . Sirey 38 . I. S . 147 . —

— —Ann . 8. Jahrg . Beibl . Nr . 7. S . 27 . Schluß Beibl . Nr . 8. S . 29 .

Zu Satz 620 .

Schätzung der Nutznießung . — Brauer ' s Erl . Bd . 6. Nr . 28 . S . 70 .

Wird ein Nutznießungsrecht bei einem Theilungsvergleich als Vergleichs⸗
gegenſtand hingegeben , ſo kommt daſſelbe , wenn der Theilungsver⸗
gleich mit einer Verkürzungsklage angefochten iſt , mit demjenigen
Werthe in Anſchlag , den es nach der wahrſcheinlichen Lebensdauer
des Nutznießungsberechtigten zur Zeit des Vergleichs hatte . Arg .
C. - R. S . 1983 n. und §. 908 der Proz . ⸗Ordn . — Jahrb . N. F.
6. Jahrg . 1840 . 1841 . S . 115 .
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Landrecht . Satz 625 —636 .

Zweites Capitel .

Von der Nutzung und der Wohnung ! “

Satz 625 —636 .

Zu Satz 625 .

Gehört das Wohnungsrecht zu denjenigen dinglichen Rechten , welche in

das Grundbuch eingetragen ſein müſſen , um darauf einen Anſpruch
vor Gericht geltend machen zu können ? — Jahrb . N. F. 3. Jahrg .
1835 . S . 164 .

Schenkung eines Wohnungsrechts und Mangel der Eintragung deſſelben .

Oberhofgericht . ) — Annal . 3. Jahrg . S . 247 .

Kann auseiner lange unentgeltlich genoſſenen Wohnung ein Wohnungs⸗
recht geltend gemacht werden ? Brauer ' s Erl . Bd . 6. Nr . 29 .

S . 78 .

Wenn Jemand bei der Veräußerung eines Hauſes die e
Benützung beſtimmter Haustheile ſch vorbehält , iſt unter dem Aus⸗

druck „ Benützung “ das Wohnungs - oder das Nutznießungsrecht zu
verſtehen ? — Ann . 14 . Jahrg . S. 203 . und Not . ⸗Blatt 5. Jahrg .
1846 . S . 113 .

Mehrere Entſcheidungen des Oberhofgerichts und des unterrheiniſchen

Hofgerichts , das Wohnungsrecht betr . — Ann . 9. Jahrg . S . 109 .

Zu Satz 632 ff.

Wohnungsrecht von Eheleuten , ob auch die Frau allein , getrennt von

ihrem Mann , es in Anſpruch nehmen kann ? — Jahrb . N. F. 7

Jahrg . 1842 . 1843 . S . 23 .

Verliert eine Wittwe , die den Wittwenſtuhl verrückt ,dadurch ihr lebens —

längliches Wohnungsrecht ? Erſtreckt ſich das Wohnungsrecht einer

ledigen Weibsperſon auch auf
—35

uneheliche Nachkommenſchaft ?

( Mit Bezug auf die L. ⸗R. ⸗S. 632 . 633 . ) —Ann . 8. Jahrg . S . 67 .

Zu Satz 636 .
und Forſtgeſetz vom 15 . Nov . 1833 , Reg. Blatt vom Jahr 1834 , Nr .

II. S . 5. Zweiter Theil , von den Forſtberechtigungen ! “) .
Ausgab

Forſtgeſetz für das Großh . 2

verordnungen . Carlsr . Bra

des Forſtgeſetzes

aden nebſt den dazn gehörigen Vollzugs⸗
zun , 1846 . 8. 7 gr .

Baier , Handbuch des Forſt - und Jagdrechts ſ. zu Satz 715 .

E
13

9
Veſitzprozeß wegen Wohnungsrechts ſ. zu Satz 544 e.

) Ueber den dritten Theil dieſes Geſetzes , welcher von den Forſtfreveln
handelt , ſind ſolgende Abhandlungen erſchienen : Brauer , W. , in den Blättern für
J . u . V. 1. Jahrg . S . 226 . Bemerkungen über die Wirkſamkeit des neuen Forſt⸗
geſetzes . — v. Jagema nn , ebendaſ . S . 557 . Andeutungen zur Verwirklichung der

guten Abſichten des bad . Forſtgeſetzes . — Weizel , ( Domänenrath ) . Vorſchläge zur
Abbänderung mehrerer Beſtimmungen des dritten Theils des Forſtgeſetzes . Annal .
11. Jahrg . S. 21. 29. — Ueber die Frage : Sind Schaafweidefrevel auf Feldern ,
im Gegenſatze der Waldungen , und die Geſetze hierüber vollſtändig und
zweckmäßig ? Annal . 10. Jahrg .

S. 29. — Klagen über
Willkügrlichkeit der Forſt⸗

beamten . Annal . 8. Jahrg . S . 212. Erwiederung darauf S. 265 .
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Zu F. 36 .

Ueber den Schaaftrieb in Waldungen ; nämlich die Frage : ob das Forſt⸗
geſetz auch in Staats - , Gemeinde - und Körperſchafts - Waldungen
den Schaaftrieb noch geſtatte ? — Annal . 14 . Jahrg . S . 231 .

Zu F§. 102 .

Erläuterung zum F. 102 des Forſtgeſetzes . — Ann . 10 . Jahrg . S . 158 .

Entſchädigung für aufgehobene Waldweide nach F§. 102 des Forſtgeſetzes ,
von 1833 . — Jahrb . N. F. 9. Jahrg . 1845 . 1846 . S . 47 .

Zu F. 104 .

Betrachtungen über die allgemeinen Rechtsgrundſätze , nach welchen Rechts —

ſtreite über Forſtberechtigungen überhaupt und insbeſondere hinſicht —
lich der Frage ihrer Erwerbung durch Verjährung entſchieden wer —
den . — Annal . 7. Jahrg . S . 301 . 309 .

Ueber den Erwerb der Nutzungsrechte an Holz und Wald durch Ver —

jährung , bis zu Erſcheinung des Forſtgeſetzes . — Annal . 7. Jahrg .
S . 197 . 8. Jahrg . S . 43 . 93 . 112 . 124 . 178 . 216 . 276 .

Ueber die Beſchränkung des Eigenthümers im Genuſſe eines Waldes

wegen der einem Dritten daran zuſtehenden Holzberechtigung . Com —

petenz zur Entſcheidung forſtpolizeilicher Fragen in Privatrechtsver —
hältniſſen . — Jahrb . N. F. 6. Jahrg . 1840 . 1841 . S . 414 .

Genügt es zur privatrechtlichen Geltendmachung einer Forſtberechtigung ,
wenn der Berechtigte nach §. 104 des Forſtgeſetzes darlegt , daß er

ſich am 1. Nov . 1834 , als dem Tage des Eintritts der Wirkſam⸗
keit dieſes Geſetzes , in der rechtmäßigen Uebung der Berechtigung
befunden habe ? — Jahrb . N. F. 7. Jahrg . 1842 . 1843 . S . 199 .

Ueber die civilrechtliche Bedeutung des §. 104 des Forſtgeſetzes . ( Hof —
E elvülre 8

bes Forſtgeſet Hof
gericht Freiburg . ) — Annal . 9. Jahrg . S . 63 .

Das Recht auf einen jährlichen Holzbezug kann nur dann als eine Forſt⸗
berechtigung im Sinne des Forſtgeſetzes von 1833 , nämlich als ein

Realrecht gelten , wenn das Recht wenigſtens paſſiv auf einem

beſtimmten Walde als auf dem dienenden Gute laſtet . Fehlt es

an einem ſolchen dienenden Gute , ſo kann die Verbindlichkeit des

Beklagten nur eine perſönliche ſein , ſie kann alſo in dieſem Falle

auch nicht durch einen langjahrigen Beſitzſtand , als durch Verjährung
begründet werden . — Jahrb . N. F. 7. Jahrg . 1842 . 1843 . S . 270 .

8. Jahrg . 1844 . S . 173 . auch 586 .

Nichtanwendbarkeit des Satzes 691 , wornach unſtändige Dienſtbarkeiten
von Einführung des Landrechts an nicht mehr erſeſſen werden kön⸗

nen , auf die nach S . 636 einer beſondern Geſetzgebung vorbehalte —
nen Forſtberechtigungen . — Jahrb . N. F. 8. Jahrg . 1844 . S . 585 .
6. Jahrg . 1840 . 1841 . S . 502 . Vergl . damit die Abhandlung :
Auslegung des L . ⸗R . ⸗S . 636 und des F. 104 des Forſtgeſetzes ,
Annal . 13 . Jahrg . S . 161 , und die neueſte Theſis des oberhofger .
2. Senats , Annal . 14 . Jahrg . S . 160 . 262 . und in Jahrb . N. F.
9. Jahrg . S . 233 .
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Zu F. 107 .

Wer nach ſeinem Rechtstitel Holz nach Bedürfniß ( oder nach Nothdurft )
zu fordern hat , kann nicht verlangen , daß das Maaß ſeiner Be⸗

rechtigung ein für allemal firirt werde . Eine ſolche Forderung der

Fixation iſt umgekehrt durch den §. 107
des Forſtgeſetzes nur den

Waldeigenthümern eingeräumt. Jahrb . N. F. 7. Jahrg ,
1842 . 1843 . S . 22 .

Zu F. 125 .

das Recht , in einer fremden Waldung Laub zu ſammeln , eine per⸗

5 nliche Bienſtgerechtigkeitt, eine Nutzung , oder eine dingliche ? Wie

iſt im Zweifel die Auslegung zu machen ? Nach welchem Maaß⸗

ba
be haben der Waldeigenthuͤmer und der Inhaber der Dienſtbarkeit

as Erträgniß an Laub mit einander zu benützen ? — Annal . 12 .

Jahrrg . S . 333 .

*
YVNierte

Von

Erſtes Capitel

Von den Dienſtbarkeiten aus der Lage der Orte .

Satz 640 —648 .

Zu Satz 640 —645 .

Von den ſog . Grunddienſtbarkeiten , welche das Waſſer betreffen . ( L. - R.
Satz 640 —645 . ) — Annal . 11 . Jahrg . S . 113 . 121 .

Zu Satz 640 .

Waſſerablaufrecht , wenn ein Waſſer an zwei gegenüber liegenden Grund⸗

eigenthümern vorbeifließt oder ein Eigenthum durchſtrömt . — Jahrb .
e

Zu L . ⸗R . ⸗S . 640 und 681 . ( Rechtsfall wegen des Regen⸗
0 0 ——

waſſers des Nachbars . ) — Annal . 13. Jahrg . S . 155 .

Die Errichtung von Abzugsgräbenn, um durch ſie Waſſer aus einem Berg⸗
werke zu entfernen , iſt in ing auf die tiefer 2 Grund⸗

ſtücke eine Erſchwerung der nſtbarkeit des Art . 640 . — Wenn

dieſes Waſſer mit für die Ge ſchädlichen Beſtandtheilen ge⸗

ſchwängert iſt , ſo wird der Eigenthümer des Bergwerks entſchädi⸗
gungspflichtig , und iſt gehalten , Vorrichtungen zu treffen , wodurch

der Abfluß des ſchädlichen Waſſers auf das untere Grundſtück ver⸗

hindert wird . Cod . civ . Art . 640 . 1382 . 544 . Sirey 1844 . I.
—

S . 137 . 139 . — Annal . 14 . Jahrg . Beiblatt Nr . 4. S . 14 .

Zu Satz 641 .

Die Vorſchrift des S . 641 ſchließt die
10% e

des Eigenthümers
als Erwerbstitel nicht aus . — Ann . 10. Jahrg . Beibl . Nr . 7 .S. 27 .

Zu Satz 5
Geſthiſſeg e und verjährte Bitten . — Brauer ' s Erl . Bd . 6.

S . 78 .
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Ein Beitrag zur Auslegung des L. - R. ⸗S. 642 . Von Dr . v. Weißeneck
in Freiburg . — Blätter für J . u. V. 1. Jahrg . 1840 . S . 114 .

Betrachtungen über den Erwerb des Rechtes , die Quellen des höher
liegenden Grundſtücks für das tiefer liegende Grundſtück zu benützen ,
nach L. ⸗R. ⸗S. 642 . Von Schmidt in Freib . — Daſelbſt S . 525 .

Rechtsfall , die Erſitzung eines Wäſſerungsrechts betreffend . — Annal .
2. Jahrg . S . 228 .

Rechtsfall über eine durch 72 jährung erworbene Waſſergerechtigkeit . Zur
Erläuterung des L. N. S 640 . 643 und insbeſondere 642 . ( Hof⸗
gericht Raſtatt . ) — Annal. 9. Jahrg . S . 281 .

Anwendung der L. ⸗R. ⸗S. 640 . 642 und 643 . Ueber die Beſchaffenheit
der Anlagen , welche zur Begründung der im S . 642 bezeichneten
Verjährung nöthig ſind . — Jahrb . N. F. 7. Jahrg . 1842 . 1843 .
S . 288 .

Eine Waſſerleitungsgerechtigkeit bleibt eine ſtändige Dienſtbarkeit , wenn

gleich jeweils eine Schleuße aufgezogen werden muß , um dem Waſſer
ſeinen Ablauf auf das herrſchende Grundſtück zu verſchaffen , weß —
halb eine ſolche Dienſtbarkeit durch die 30jährige Verjährung er —
worben werden kann . — Lauckhard ' s und Sommer ' s Rechtsfälle
Bd . 4. S . 442 .

Der Beſitz einer negativen Servitut wird nur dadurch erlangt , daß der
Herr des dienenden Gutes von jenem des herrſchenden an einer

Handlung gehindert wird , und dieſer ſich dabei beruhigt . Nur ein

ſolcher Beſitz iſt zur Ae giſtttvverſährung ſolcher Servitute tauglich.
Thibaut über Beſitz §. 16 und über Verjährung §. 57 ff. Erl . der

641 . 642 . 644 . — Jahrb . N. F. 5. Jahrg . 1838 . 1839.
364 .

Die im L. ⸗R. ⸗S. 642 beſtimmte Verjährung einer Waſſerleitungsgerech⸗
tigkeit des untern Grundſtücks , deſſen ee offene Anlagen
gemacht hat , die den Fall und den Einlauf des Waſſers auf das

untere Grundſtück befördern ſollen , ſetzt voraus , daß dieſe offenen

Anlagen wenigſtens theilweiſe auch auf dem obern Grundſtück , als
auf dem dienenden Gute , gemacht ſeien , da das , was der Eigen —
thümer nur auf ſeinem eigenen Grundſtücke vornimmt , nach Satz
2232 à. gegen den Nachbar eine res merae facultatis iſt , und keine

Verjährung begründen kann , es ſei denn , daß der Eigenthümer des
untern Grundſtücks die Waſſerleitung durch irgend einen andern

Vorgang als ein Recht in Anſpruch genommen , und der Eigen —
thümer des obern Grundſtücks , von dem das Waſſer auf das untere

abfloß , ſich alsdann 30 81 lang dabei beruhigt habe . — Jahrb .
N. F. 6. Jahrg . 1840 . 1841 . S . 471 .

Soll ein Recht auf das in fremdem Eigenthum entſpringende Waſſer er —

ſeſſen werden , ſo gehören dazu offene Werke , welche ganz evident

auf die Abſicht , eben dieſes Waſſer ausſchließlich zu benützen , hin⸗
deuten . — Annal . 10 . Jahrg . Beiblatt Nr . 8. S . 30 .
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Es kann Niemand gegen den Eigenthümer einer Quelle das als über⸗

flüſſig abfließende Waſſer in der Art erſitzen , daß der Bedarf des

Eigenthümers auf ein beſtimmtes Maaß eingeſchränkt wird . Die

Geſtattung des Genuſſes des Abfluſſes iſt Sache der bloßen Nach —
ſicht . Cod . civ . Art . 642 . 2232 . Sirey 1843 . I. S . 798 — 801 .
—Annal . 13 . Jahrg . Beiblatt Nr . 4. S . 16 .

Zu Satz 644 .

Rechtsverhältniß der beiderſeitigen Angrenzer eines nicht ſchiffbaren Ge —
wäſſers . Art . 644 . 563 . — Ann . 10 . Jahrg . Beibl . Nr . 9. S . 36 .

Das im Satz 644 dem Grundbeſitzer zugeſtandene Recht findet nur An —

wendung , wo nicht entgegenſtehende Rechtstitel etwas Anderes ver —

fügen . Sirey 1838 . I. 842 . — Annal . 9. Jahrg . 1841 . Beiblatt
Nr . S .

Wie iſt dieſe Beſtimmung überhaupt zu verſtehen ? — Daſelbſt Beiblatt
Nr . 2. S . 6.

Der Beſitzer des durchſtrömten Grundſtücks darf auch für das mit dieſem
von ihm rückwärts liegende Gri

undſtück das Waſſer ver⸗
wenden . — Annal . 9. Jahrg . Beiblatt Nr. 6. S . 23 .

Der Eigenthümer , der an einen Waſſerlauf hat das Recht , ſich
des Waſſeers , obgleich es oberhalb und unterhalb ſeines Grundſtücks
in einem von Menſchenhänden gemachten Kanale ec „ zu Bewäſſe⸗
rung ſeines Eigenthums zu bedienen , wenn in dem Theile des Waſſer —
laufs , der ſein Grundſtück begrenzt , das Waſſer in ſeinem natür —
lichen Bette fließt . ( Cod . civ . 644 . ) Sirey 1839 . J. 860 . —

Lauckhard ' s Rechtsfälle Bd . 4. S . 180 .

Derjenige , deſſen Eigenthum längs eines fließenden Waſſers hinzieht ,
darf ſich deſſelben zur Wäſſi ſerung nicht auf eine Weiſe bedienen , daß
dadurch das Waſſer auf das niedriger gelegene Grundſtück geführt
und dieſes beſchädigt wird . Der Eigenthümer des letzteren Grund —
ſtückes iſt zur Aufnahme Waſſers 28 W

Cod .
civ . 644 . 640 . Sirey 1844 . I. S . 478 . 479 . —Ann . 14 . Jahrg .

Beiblatt Nr . 7. S . 26 .

Zu Satz 645 .

Die Ermächtigung der Gerichte , bei einem Streit über die Benützung des
Waſſers den Vortheil der Landwirthſchaft in Anſchlag zu bringen ,
bezieht ſich nicht auf Quellen , die auf dem Grundſtücke der einen

Taue entſpringen , und deßhalb ihr allein gehören , ſondern der
Art . 645 bezieht ſich nur auf die Wfere von welchen
im Art . 644 die Rede iſt . — Ann . 9. Jahrg . Beibl . Nr . 9. S . 36 .

Zu Satz 646 .

Ueber die Grenzaus ſcheidungsklage des L. ⸗R. ⸗S. 646 . — Jahrb . N. F.
5. Jahrg . 1838 . 1839 . S . 571 .

Ueber Grenzberichtigungs - und eichnungsklagen , als Erläuterung
des L . ⸗R . ⸗S . 646 . Von Dr. Löw in Mannheim . — Blätter für
J . u. V. 2. Jahrg . 1842 . S . 303 .
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Findet die Grenzbezeichnungsklage des Satzes 646 des Landrechts auch
bei Gebäuden ſtatt ? — Annal . 12 . Jahrg . S . 64 .

Ueber Markungsſtreitigkeiten und die dabei hauptſächlich entſcheidende
Momente . ( Kreisregierung zu Raſtatt . ) — Ann . 4. Jahrg . S . 297 .

Iſt die Markherrſchaft ( das Gemarkungsrecht ) über eine Gemarkung zwi⸗
ſchen mehreren Gemeinden theilbar ?

785 Neininger in Sinsheim .
— Blätter für J . u. V. 2. Jahrg . 1842. S . 75 .

Zu Satz 647 .

Ueber die Einzäunung gebauter Felder . — Roth ' s vermiſchte Abhandl .
Bei 2, S . 136 .

Allegat aus der churpfälziſchen —— und Wald⸗ - Ordnung von 1711 ,

§. 104 , betreffend die Strafb a igen , wenn die Unterthanen
ihre G üter mit ſolchen Zäunen umgeben , daß dadurch dem Wild im

Sinüberſpringen Schaden begegnet . Annal . 4. Jahrg . S . 126 .

Zu Satz 0 —

Rechtsverhältniß der Koppelweiden . — Brauer ' s Erl . Bd . 6. Nr . 31 . S . 88 .

Zweites Capitel .

Von den Dienſtbarkeiten aus dem Geſetz .

Erſter Abſchnitt .
Von Scheidmauern und Scheidgräbern .

Satz 653 —673 .

Sammlung badiſcher Baugeſetze , nebſt einem Anhange rechtlicher Ab —

handlungen und gerichtlicher Entſcheidungen über Bauſtreitigkeiten .
Herausgegeben von Ph . H. F. Hoffinger , Oberrechnungsrath beim

Miniſt . des Innern . Carlsr . Macklot , 1— 3 . Lief . 1845 . gr . 8.

à 1 Thlr .

Bau⸗Ordnung für die Reſidenzſtadt Carlsruhe . Carlsr . Müller ,
1843 . 8. 12 kr .

1181＋

Zu Satz 653 . 654 .

Merkmale der Gemeinſchaftlichkeit der Scheidemauern . — Brauer ' s Erl .

Bd . 6. Nr . 292 . S . 716 . Jahrb . 2. Jahrg . 1824 . S . 268 . und

Jahrb . N. F. 7. Jahrg . 1842 . 1843 . S . 93 .

Gemeinſchaftlichkeit der Scheidewand verſchiedener , früher unter demſelben
Eigenthümer vereinigt geweſener Häuſer . — Ann . 9. Jahrg . Bei⸗

blatt Nr . 10 . S . 40 .

Iſt eine Mauer , welche die verſchiedenen Eigenthümern gehörigen Grund —

ſtücke von einander ſcheidet , auch dann als eine beiden Eigenthümern

gemeinſchaftliche Mauer zu betrachten , wenn ſich auch nur auf der

einen Seite der Mauer ein en befindet ? — Lauckhard ' s und

Sommer ' s Rechtsfälle Bd . 5. S . 102 .

Zu 655 . 656 .

Auslegung des Art . 656 über die Verbindlichkeit zur Erbauung der

Scheidewand der Häuſer und Gärten . Koſten der Gemeinſchaftlichkeit .
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Kann man ſich davon durch Verzicht auf Boden und Gemeinſchaft⸗

lichkeit frei machen ? — Annal . 9. Jahrg . Beiblatt Nr . 6. S . 24 .

Kann ſich auch in Städten und Vorſtädten derjenige , welcher von ſeinem

Nachbarn nach Art . 663 des C. c. aufgefordert wird , zur Erbauung

einer Scheidewand zwiſchen ihren Beſitzungen beizutragen , dadurch

von dieſer Verbindlichkeit befreien , daß er ſein Miteigenthum an

dieſer Mauer aufgibt ? — Lauckhard ' s Rechtsfälle Bd . 2. S . 67 .

Zu Satz 657 .

Wie weit der Nachbar an die gemeinſchaftliche Mauer anbauen dürfe ?
L. ⸗R. ⸗Sätze 657 u. 662 . — Jahrb . 2. Jahrg . 1824 . S . 267 .

Zu Satz 661 * ) .

Iſt die Klage auf hälftigen Koſtenerſatz für eine gemeinſchaftliche Mauer

dinglich oder perſönlich ? — Ann . 10 . Jahrg . Beibl . Nr . 10 . S . 38 .

Das Recht des Anſtößers einer fremden Mauer , die Gemeinſchaft ( mito -

yenneté ) an dieſer zu erwerben , kann dann nicht ausgeübt werden ,

wenn dieſe Mauer zu einem öffentlichen , dem Verkehr entzogenen

Gebäude , namentlich zu einer Kirche , gehört . Das Recht iſt jedoch

wirkſam , ſobald die Beſtimmung des Gebäudes geändert und dieſes

Privateigenthum wird . — Lauckhard ' s und Sommer ' s Rechtsfälle
Bd . 4. S . 3. Annal . 9. Jahrg . 1841 . Beiblatt Nr . 3. S . 10 .

An einer Grenzmauer , d. h. einer ſolchen Mauer , welche nur an das

Grundſtück des Nachbars ſtößt , kann der letztere , ſo lange er dieſe

Mauer nicht in Gemäßheit des Art . 661 zu einer Scheidemauer

gemacht hat , weder etwas befeſtigen noch anpflanzen . — Lauckhard ' s
u. Sommer ' s Rechtsfälle Bd . 4. S . 443 .

Kann derjenige , welcher das Miteigenthum einer an ſein Grundſtück ſto⸗

ßenden Mauer erwirbt , die Entfernung eines in dieſer Mauer von

dem frühern alleinigen Eigenthümer angebrachten Kamins verlangen ?
— Daſelbſt Bd . 5. S . 118 .

Zu Satz 662 .

Siehe die zu Satz 657 allegirte Abhandlung und die Abhandlungen zu
den Sätzen 675 —680 .

Zu Satz 663 .

Kann in Städten und Vorſtädten eine Hecke die Stelle der Scheidewand
vertreten ? — Annal . 9. Jahrg . Beiblatt Nr . 6. S . 24 .

Zu Satz 670 .

Unterſchied zwiſchen Scheidemauern und Scheidehecken . — Brauer ' s Erl .

Bd . 6. Nr . 293 . S . 718 .

Ein Haag, welcher zwei Grundſtücke ſcheidet , gilt nach Art . 670 für ge⸗
meinſchaftlich , ſofern nicht ein Titel oder genügender Beſitz entgegen —

) Vergl , auch die zu Satz 675 —680 allegirte Abhandlungen .
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ſteht ; zur Beſeitigung dieſer geſetzlichen Vermuthung genügt nicht
ein einjähriger , ſondern nur ein 30jähriger Beſitz . Sirey 38 . J.
123 . — Annal . 8. Jahrg . Beiblatt Nr . 7. S . 25 .

Zu Satz 671 .

Kann der Eigenthümer eines Grundſtücks von ſeinem Nachbarn ange —
halten werden , Bäume oder Sträucher , welche in einer geringern
als der durch den Art . 671 vorgeſchriebenen Entfernung von dem
Grundſtücke des letztern ſtehen , wegzuſchaffen , wenn ſeit deren An —

pflanzung bereits 30 Jahre umlaufen ſind ? Hat er das Recht er —
worben , dieſe Bäume durch andere zu erſetzen ? — Lauckhard ' s
Rechtsfälle Bd . 2. S . 75 . Ann . 9. Jahrg . 1841 . Beibl . Nr . 3. S . 10 .

Die geſetzliche Dienſtbarkeit des Art . 671 kann in 30 Jahren verſeſſen
werden , weil der Nachbar , zu deſſen Gunſten dieſe Beſchraänkung des

Eigenthums beſteht , immer in der Lage war , die Entfernung der
Bäume , die ſich durch äußere Merkmale zeigten , zu begehren . —
Annal . 11 . Jahrg . Beiblatt Nr . 4. S . 15 .

Zweiter Abſchnitt .
Von der Entfernung und den Zwiſchenmauern bei gewiſſen Bau —

Anlagen .

Satz 674 .

Rechtsfall , den Anſpruch einer Dienſtbarkeit aus dem Geſetze ( L. R. ⸗S.
674 ) betreffend . — Jahrb . N. F. 7. Jahrg . 1842 . 1843 . S . 429 .

Hofgericht des Oberrheinkreiſes . Rechtsfall , Eigenthumsſtörung betreffend .1 —. — 5 7 2 gei
( L. ⸗R. ⸗S . 674 . ) — Annal . 10 . Jahrg . S . 370 .

Kann das Recht , einen Brunnen oder ein Sarkloch an eine gemein —
ſchaftliche oder nicht gemeinſchaftliche Mauer zu graben , durch Ver —

jährung erworben werden ? Zur Erläuterung des L . - R . ⸗S . 674 .
— Annal . 12 . Jahrg . S . 344 .

Dritter Abſchnitt .
Von der Ausſicht auf Nachbars Gut .

Zu den Sätzen 675 —680 a.

Servitus luminum und ne luminibus officiatur . Unterſchied zwiſchen bei —
den . Beweis der Verjährung der Lichtdienſtbarkeit . — Jahrb . 2.

Jahrg . 1824 . S . 267 .

Rechtsfall über die erſte Frage . — Jahrb . 4. Jahrg . 1826 . S . 175 .

Anſcheinender Widerſpruch zwiſchen dem L. - R. ⸗S. 676 und einer Polizei⸗
verordnung der Stadt Freiburg ; und daraus entſtandener Streit

darüber , ob die Sache vor die Polizei - oder die richterliche Behörde
gehöre ? — Jahrb . N. F. 1. Jahrg . 1833 . S . 464 .

Erläuterung des L . ⸗R . ⸗S . 676 . — Jahrb . N. F. 4. Jahrg . 1836 .
1837 . S . 386 .

Ueber die Auslegung der L. ⸗R. ⸗S. 676 —679 . — Ann . 6. Jahrg . S . 71 .
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Iſt der Eigenthümer einer Grenzmauer verbunden, die in derſelben an⸗

gebrachten Lichtöffnungen zumauern znu laſſen , wenn der Nachbar
dieſe Mauer ſpäter gegen Vergütung der Hälfte der Koſten zu einer

gemeinſchaftlichen Scheidemauer gemacht hat ? — Lauckhard ' s Rechts⸗
fälle Bd . 2. S . 63 . und deſſen und Sommer ' s Rechtsfälle Bd . 5.

107 .

Kann derjenige , welcher nach Vorſchrift des Art . 661 eine Grenzmauer
in eine Scheidemauer verwandelt hat , von ſeinen Nachbarn verlan⸗

gen , die in dieſer Mauer angebrachten Ausſichtsfenſter oder Licht⸗
öffnungen zumauern zu laſſen , wenn dieſe ſchon über 30 Jahre be⸗

ſtanden , und der letztere deßhalb durch Verjährung die Ausſichts⸗
oder Lichtgerechtigkeit erworben hat ? — Daſelbſt Bd . 2. S . 345 .

und Bd . 5. S . 107 . und Ann . 9. Jahrg . 1841 . Beibl . Nr . 1. S . 3.

Kann derjenige , welcher durch Verjährung das Recht erworben hat , Licht —
oder Ausſichtsfenſter nach dem Grundſtücke ſeines Nachbars zu ha —

ben , dem letztern verbieten , in einer geringern als der durch die
Art . 678 u. 679 vorgeſchriebenen Entfernung eine Mauer aufzu —
führen , wodurch dem erſtern die Ausſicht oder das Licht entzogen
würde ? — Lauckhard ' s Rechtsfälle Bd . 2. S . 332 . Bd . 4. S . 15 .
Bd . 5. S . 107 . auch Annal . 5. Jahrg . S . 37 . 6. Jahrg . S . 166 .

61 . 9. Jahrg . 1841 . S . 349 . und Beiblatt7. Jahrg . S .

1I0 .

Das Verbot , zum Nachtheil geſetzmäßig in einer Mauer vorhandener
Fenſter an dieſe Mauer anzubauen , und das Verbot , die Gemein⸗

ſchaft an dieſer Mauer zu erwerben , ſind auf den Theil der Mauer

zu beſchränken , welcher wegen Ausübung der Dienſtbarkeit freigelaſſen
werden muß , ſie erſtrecken ſich aber nicht auf die ganze Ausdehnung
der Mauer , dieß hieße der Servitut eine durch das Geſetz verbotene

Ausdehnung geben . ( Art . 702 . Cod . civ . ) — Lauckhard ' s u. Som⸗
mer ' s Rechtsfälle Bd . 4. S . 3.

wenn eine ſenkrecht von einem Fenſter ausgehende Linie inner⸗
halb einer Entfernung von 6 Fuß das fremde Eigenthum erreicht ,
findet der Satz 678 Anwendung , wornach die Anbringung eines
ſolchen Fenſters ohne die in den Sätzen 676 und 677 bezeichnete
Erhöhung und Vergitterung unſtatthaft iſt .
recht vom Fenſter ausgehenden Linie das fremde Eigenthum gar
nicht oder doch nicht innerhalb 6 Fuß erreicht , ſondern handelt es
ſich um eine ſchief auf das Fenſter fallende Linie , ſo findet der
S . 679 Anwendung , und die Anbringung der Fenſter iſt nur dann
unſtatthaft , wenn die ſchiefe Linie vom Fenſter aus innerhalb 2 Fuß
das fremde Eigenthum erreicht . — Jahrb . N. F. 7. Jahrg . 1842 .

Nur

1843 . S . 432 .

Wird in einer ſenk⸗

Entſcheidung des Caſſationshofs über die Frage : Ob , wenn zwei Häuſer
in einer Linie neben einander liegen und der eine Beſitzer einen
vorſpringenden Balkon errichtet , dieſer Balkon als eine gerade oder
ſchräge Ausſicht auf das angrenzende Gut gewährend zu betrachten ,



Privatrecht .

ſomit 6 oder 8 Fuß von des Nachbars Grundſtück entfernt ſein

müſſe ? ( Für letzteres entſchieden . ) — Annal . 9. Jahrg . Beiblatt

S . 10 .

Vierter Abſchnitt .
Von der Dachtraufe .

Zu Satz 681 .

Offene Anlage zur Dienſtbarkeit des Dachtraufrechts . — Jahrb . N. F.
4. Jahrg . 1836 . 1837 . S . 211 .

Zu L . ⸗R . ⸗S . 640 u. 681 . ( Rechtsfall wegen Aufnahme des Regen⸗

waſſers des Nachbars . ) — Annal . 13 . Jahrg . S . 155 .

Fünfter Abſchnitt .
Von der Durchfahrtsgerechtigkeit .

Zu den Sätzen 682 —685 .

Ein Wegerecht iſt keine offene Dienſtbarkeit im Sinne des Satzes 689 ,

wenn gleich ſich Geleiſe als Spuren eines Wegerechts auf dem

dienenden Gute finden , denn dieſe ſind keine Anlagen zum Zwecke
der Ausübung der Dienſtbarkeit , ſondern nur Folgen dieſer Aus⸗

übung . — Jahrb . N. F. 6. Jahrg . 1840 . 1841 . S . 112 .

Ein öffentlicher Weg iſt keine gewöhnliche Wegegerechtigkeit . — Annal .

11 . Jahrg . Beiblatt Nr . 1. S . 3.

Die Grunddienſtbarkeiten aus dem Geſetze , insbeſondere die Durchfahrts⸗

gerechtigkeit betreffend . Zu L . ⸗R . ⸗S . 682 —685 . — Annal . 10 .

Jahrg . S . 101 . 109 .

Einige Bemerkungen über die geſetzliche Durchfahrtsgerechtigkeit . L. ⸗R. ⸗S.

682 —685 . — Annal . 13 . Jahrg . S . 113 . 121 .

Rechtsfall , zur Erläuterung des L . ⸗R . ⸗S . 682 . — Annal . 8. Jahrg .
118 .

Ueber die Erwerbung unſtändiger Dienſtbarkeiten , insbeſondere eines Noth⸗

wegs . Ueber das erforderliche Alter der Zeugen . Auslegung des

L . ⸗N . ⸗S . 685 . — Jahrb . N. F. 6. Jahrg . 1840 . 1841 . S . 46 .

und über letzteres Jahrb . N. F. 9. Jahrg . S . 234 .

Kann die unſtändige Dienſtbarkeit der Wegegerechtigkeit im Falle des

L . ⸗R . ⸗S . 682 durch Erſitzung unter der Herrſchaft des Landrechts

erworben werden ? ( O. ⸗- Hofger . ) — Ann . 9. Jahrg . S . 77 . 81 .

Ueber Geltendmachung des Anſpruchs auf die geſetzliche Durchfahrtsge⸗

rechtigkeit nach L . ⸗R . ⸗S . 682 . — Jahrb . N. F. 6. Jahrg . 1840 .

1841 . S . 467 .

Ueber den Beweis , wenn zum Vortheile eines Grundſtücks ein Wegerecht
über ein anderes Grundſtück , als ( vor Einführung des neuen Land⸗

rechts vollendet ) durch Verjährung erworben , in Anſpruch genommen

wird . — Jahrb . N. F. 6. Jahrg . 1840 . 1841 . S . 599 .

Die Wegegerechtigkeit , welche nach Art . 682 dem Eigenthümer eines

Grundſtücks zuſteht , welches von den Beſitzungen Anderer ſo einge⸗
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ſchloſſen iſt , daß es keinen Ausgang auf die öffentliche Straße hat ,
iſt eine geſetzliche Dienſtbarkeit , auf welche der Art . 691 nicht an⸗

wendbar iſt , weßhalb zum Schutze im Beſitz einer ſolchen Dienſt —
barkeit Beſitzklagen zuläſſig ſind , und dieſe Dienſtbarkeit auch durch
Verjährung erworben werden kann . — Lauckhard ' s u. Sommer ' s

Rechtsfälle Bd . 5. S . 82 . auch Ann . 10 . Jahrg . Beiblatt S . 15 .

In tantum praescriptum , in quantum possessum . Wer daher über ein

Gut geht oder fährt , übt damit nicht das alle Rechte am Gut um⸗

faſſende Eigenthumsrecht , ſondern nur ein Dienſtbarkeitsrecht aus ,
er kann daher dadurch auch das Eigenthum an der begangenen
oder befahrenen Strecke nicht erſitzen , ſondern es finden die Grund —

ſätze von der Verjährung der Dienſtbarkeiten Anwendung , nament —

lich der S . 691 ff. Ausnahme , wenn die Bodenfläche ausſchließ⸗
lich als Weg beſtimmt iſt . — Jahrb . N. F. 8. Jahrg . 1844 . S . 590 .

Wegedienſtbarkeit , Klagerecht bei öffentlichen Wegen . — Jahrb . N. F.
7. Jahrg . 1842 . 1843 . S . 21 .

Das Recht auf einen Nothweg aus L. ⸗R. ⸗S. 682 kann nicht bloß mit⸗

telſt einer Klage , ſondern auch mittelſt einer Einrede verfolgt wer —
den . — Jahrb . N. F. 9. Jahrg . 1845 . 1846 . S . 93 . Annal .
13 . Jahrg . S . 176 .

Inwiefern kann ein Grundeigenthümer , deſſen Grundſtück von den Be⸗

ſitzungen Anderer ſo eingeſchloſſen iſt , daß es keinen Ausgang auf
die Straße hat , von ſeinen Nachbarn einen Weg über deren Grund⸗

ſtücke verlangen , um auf ſein Grundſtück zu gehen und daſſelbe zu
benutzen ? — Lauckhard ' s Rechtsfälle Bd . 2. S . 79 .

Wenn ein Grundſtück , deſſen Eigenthümer bisher über andere ihm zuge⸗
hörige Güter auf daſſelbe gelangte , in fremde Hand kömmt , und

dadurch ringsum von der gemeinen Straße abgeſchnitten wird , ſo
hat auch der neue Eigenthümer ſeinen Ausweg fortan über die

übrigen Güter des bisherigen Eigenthümers zu nehmen . — Jahrb .
N. F. 7. Jahrg . 1842 . 1843 . S . 248 .

Auch jenes Grundſtück iſt als eingeſchloſſen im Sinne des Art . 682 zu
betrachten , welches nirgends an die gemeine Straße ſtößt , jedoch
früher Theil eines dahin grenzenden Grundſtücks war , und durch
Verkauf von demſelben getrennt worden iſt . Der Erwerber eines

ſolchen Grundſtücks kann nicht allein von dem Verkäufer deſſelben ,
ſondern auch von den andern Anliegern einen Weg fordern , we⸗

nigſtens dann , wenn ſeit dem Erwerbe des Grundſtückes ſchon län⸗

gere Zeit verfloſſen iſt . Sirey 1843 . I. S . 346 —349 . — Annal .
13 . Jahrg . Beiblatt Nr . 5. S . 19 .

Wenn derjenige , welcher wegen Iſolirung ſeines Grundſtücks nach den
S . 682 —684 einen Weg über des Nachbars Gut fordern kann ,
über daſſelbe ein Wegerecht bereits ausübte , ein ſolches jedoch noch

nicht erſeſſen oder ſonſt erworben hat , ſo iſt ihm daſſelbe nicht erſt
gegen Entſchädigung , ſondern unbedingt zuzuerkennen , und
dem Nachbar die Entſchädigungsforderung nach Satz 685 zum be —
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ſondern Austrag vorzubehalten . — Jahrb . N. F. 5. Jahrg . 1838 .

1839 . S . 309 .

Eigenthümer eines Gebiets , welchem alte Rechtstitel ein Wegerecht
über die anſtoßenden Grundſtücke bewilligen , und das inſofern nicht

als eingeſchloſſen betrachtet werden kann , kann , ſo lange nicht erkannt

iſt , daß dieſes Wegerecht nicht mehr beſtehe , ohne Rückſicht auf das

Alter der Rechtstitel , keinen Weg über ein benachbartes Grundſtück

gegen Entſchädigung fordern . Die deßhalb angeſtellte Klage muß

als zu früh erhoben abgewieſen werden . Cod . civ . 682 . — Lauck⸗

hard ' s u. Sommer ' s Rechtsfälle Bd . 4. S . 112 .

Die Entſchädigungsklage , welche dem Eigenthümer des dienenden Grund⸗

ſtücks aus der geſetzlichen Dienſtbarkeit des Art . 682 gegen den

Herrn des eingeſchloſſenen Grundſtücks zuſteht , iſt verjährt , wenn

dieſer den Weg über das dienende Grundſtück 30 Jahre lang ge⸗

nommen hat , und dieß ſelbſt dann , wenn er nicht immer über das

nämliche Grundſtück , ſondern abwechſelnd über die mehrerer Eigen⸗
thümer gefahren iſt . Art . 682 . 685 . Sirey 38 . J. 41 . — Annal .

8. Jahrg . Beiblatt Nr . 3. S . 10 .

Entſchädigung , welche demjenigen gebührt , über deſſen Grundſtück

der Eigenthümer eines von der öffentlichen Straße abgeſchnittenen

Grundſtücks die Nothwegegerechtigkeit ausübt , verjährt binnen 30

Jahren , und die Verjährungszeit iſt von dem Tage an zu rechnen ,

von welchem an die Wegegerechtigkeit als eine nothwendige ausge⸗

übt worden war . — Lauckhard ' s u. Sommer ' s Rechtsfälle Bd . 5.

S . 93 .

Dauert die Nothwegegerechtigkeit auch dann fort , wenn der Eigenthümer
des eingeſchloſſenen Grundſtücks andere Grundſtücke erworben hat ,

über welche er von dem eingeſchloſſenen Grundſtück auf die öffent⸗

liche Straße kommen kann ? Kann der Eigenthümer eines einge⸗

ſchloſſenen Grundſtücks , welcher 30 Jahre lang über die Grund⸗

ſtücke ſeiner Nachbarn eine Nothwegegerechtigkeit ausgeübt hat , von

dieſen eine Vergütung anſprechen , wenn ihre Grundſtücke dadurch

von dieſer Dienſtbarkeit befreit werden , weil der Erſtere andere an

ſein Grundſtück anſtoßende Grundſtücke erworben hat , über welche

er auf die öffentliche Straße kommen kann ? — Daſ . Bd . 5. S . 99 .

Eine Confeſſorienklage über die Grunddienſtbarkeit des Wegerechts ,

welche von einer Gemeinde theils ohne Sachlegitimation , theils ohne

Anführung der die Sachlegitimation begründenden Thatſache , theils

aus einem Grunde , der vor die Admimiſtrativbehörden gehört , er⸗

hoben wurde . — Jahrb . N. F. 4. Jahrg . 1836 . 1837 . S . 174 .

Eine weitere Confeſſorienklage wegen eines öffentlichen Weges .

( DO. ⸗Hofger. ) — Annal . 13 . Jahrg . S . 109.

Negatorienklagen wegen Wegerechts . — Ann . 8. Jahrg . S . 129.
12 . Jahrg . S . 301 .

Muſterverhandlungen erſter Inſtanz wegen Wegerechts . — Annal . 9.

Jahrg . S . 159 .
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Drittes Capitel .

Von den Dienſtbarkeiten , welche durch Handlungen der Menſchen
erworben werden .

Erſter Abſchnitt .
Von den verſchiedenen Gattungen der liegenſchaftlichen Dienſt⸗

barkeiten .

Satz 686 —689 .

Zu Satz 686 .

Beſtellung der Dienſtgerechtigkeiten auf zertheiltem oder beſchränktem
Eigenthum . — Brauer ' s Erl . Bd . 6. Nr . 32 . S . 90 .

Zu Satz 687 .

Servitus promiscua seu communis . In die Kategorie einer ſolchen ge⸗

hört die einem , theils aus Gebäuden , theils aus Aeckern und Wieſen

beſtehenden Lehen conſtituirte , Dienſtbarkeit . — Jahrb . 2. Jahrg .
1824 . S . 231 .

Die Befugniß , bei der Reinigung eines Mühlbachs den Schutt auf an⸗

grenzende fremde Güter zu legen , beſteht nur als privatrechtliche
Dienſtbarkeit und es iſt zur Entſcheidung hierüber der Civilrichter
competent . — Jahrb . N. F. 5. Jahrg . 1838 . 1839 . S . 306 .

Zu Satz 688 .

Ueber die Anwendung der Lehre von ſelbſtſtändigen und unſtändigen
Dienſtbarkeiten ( servit . contin . und discontin ) auf einen beſondern
Fall , worüber die Parthien mit einander in Streit gerathen ſind .
— Roth ' s vermiſchte Abhandl . Bd . 3. S . 74 .

Vom Schaafweiderecht *) .

Rechtsfall , die Ausübung der Schäfereiberechtigung betreffend , ( Hofger .
am Unterrhein II . Sen . ) , worin die Grundſätze über das Weiderecht
überhaupt einer Erörterung unterworfen werden . — Ann . 1. Jahrg .
S . 26 . 61 . 203 . 3. Jahrg . S . 77 .

Rechtsverhältniß der Koppelweiden . — Brauer ' s Erl . Bd . 6. Nr . 31 .
S . 88 .

Ueber die Schäfereiberechtigung der Eigenthümer und ihre Ausübung
neben jener der Dienſtbarkeitsberechtigten . ( Jus compascendi et

compascui . ) Von v. Weiler . — Archiv für Rechtspflege und Ge⸗

ſetzgebung , von Duttlinger ꝛc. Bd . 1. S . 389 . — Ueber denſelben
Gegenſtand , Jahrb . N. F. 5. Jahrg . 1838 . 1839 . S . 571 .

Hat der auf einer Gemarkung mit einer beſtimmten Anzahl Schaafe zur
Weide Berechtigte ein Widerſpruchsrecht gegen die Anlegung einer

eigenen Schaafheerde durch die Eigenthümer der Gemarkung . —

Jahrb . 4. Jahrg . 1826 . S . 226 .

„ ) Die Abhandlungen in Betreff der übrigen in dieſem L. ⸗R. ⸗Satz genannten
Servituten ſind ſchon oben angeführt worden , Waſſerleitungen bei S. 640 ff . , Dach⸗

traufen bei S . 681 , Ausſichten bei S . 675 ff., Wegegerechtigkeiten bei S . 682 u. ſ. w.

Kappler , Handbuch der Literatur des bad. Rechts. 14
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Steht demjenigen , der eine Schäfereigerechtigkeit auf fremdem Eigenthume
auszuüben hat , die Benutzung der Weide , mit Ausſchluß des Eigen⸗
thümers , zu ? Und —wenn dieſe Frage verneint wird , gibt alsdann

der bisherige Beſitzſtand die Norm ab , nach welcher die Zahl der

aufzutreibenden Schaafe beſtimmt werden muß ? — Jahrb . 6. Jahrg .

1829 . 1830 . S . 172 . 287 .

Ueber den Weidgenuß durch Schaaftrieb im Verhältniß zu den Grund⸗
beſitzern einer Gemarkung unter ſich . ( Hofger . in Mannheim . ) —

Annal . 1. Jahrg . S . 142 .

Ob durch die geſetzliche Beſchränkung der Zeit , wo das Weiderecht er⸗

laubt ſein ſoll , der dominus praedii servientis dem Berechtigten

wegen des ihm dadurch erwachſenden Nachtheils Entſchädigungs⸗

pflichtig werde ? — Jahrb . 2. Jahrg . 1824 . S . 126 —142 .

Verpflichtet ein gültiger Gemeindebeſchluß den hiezu nicht einwilligenden

Ausmärker , das Beweiden ſeines Gutes durch die gemeinheitliche

Schäferei ſich gefallen zu laſſen ? ( Hofgericht am Unterrhein . ) —

Annal . 3 . Jahrg . S . 130 .

Steht das Schaafweiderecht der Gemeinden mit jeder andern Servitut

auf gleicher Linie oder iſt es ein Steuerrecht der Gemeinden . —

Annal . 8 . Jahrg . S . 57 .

Sind Vertraͤge , welche eine Gemeinde ( beziehungsweiſe deren Vorſtand )
mit dem angeblich Weideberechtigten abſchließt , oder Anerkenntniſſe ,

welche ſie über das Beſtehen des Weiderechts ausſpricht , zum Nach⸗

theile des einzelnen Grundeigenthümers wirkſam ? — Annal . 13 .

Jahrg . S . 153 .

Schäfereiberechtigung ; Rechtsfall , merkwürdig durch die in zweiter In⸗

ſtanz angenommenen Beweiſe . — Annal . 5 . Jahrg . S . 178 .

Anſpruch eines Weiderechts als Privatrecht gegen eine Gemeinde , ge⸗

gründet auf Vertrag , Anerkennung , angebliche rechtskräftige richter⸗

liche Entſcheidung und Verjährung . ( Hofger . Freib . ) — Annal .

12 . Jahrg . S . 239 .

Von dem Pferchrechte ( Hürdenſchlag ) . Begriff davon ; Verſchiedenheit

vom Schäfereirechte und der Schäfereigerechtigkeit . — Jahrb . 7.

Jahrg . 1831 . 1832 . S . 174 .

Mehrere Beſitzklagen wegen Schaafweideberechtigungen kommen oben bei

L. ⸗R. ⸗Satz 544 e. vor .

Zweiter Abſchnitt .

Wie Dienſtbarkeiten erworben werden “) .

Satz 690 —696 .

Zu Satz 690 .

Können ſtändige und offene Dienſtbarkeiten nur durch 30jährige Ver⸗

1*) Ueber die Frage : ob der Erwerb von Servituten in das Grundbuch ein⸗

getragen werden muß , ſiehe zu Satz 1583 a.
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jährung erworben werden ( Art . 690 ) , oder genügt zu deren Erwerb

ſchon ein 10⸗ ſoder 20jähriger Beſitz ( Art . 2265 ) , wenn der Er⸗
werber einen Titel für ſich hat und in gutem Glauben war ? —

Lauckhard ' s Rechtsfälle Bd . 2. S . 96 . — Vergl . damit Annal . 4 .

Jahrg . S . 157 . — Ueber dieſelbe Frage beilaͤufig in Jahrb . 4 .

Jahrg . 1826 . S . 179 —184 .

Zu Satz 691 *) .
Ueber die Erwerbung verborgener , ſelbſtſtändiger ſo wie unſtändiger

Dienſtbarkeiten durch Verjährung vor Einführung des Landrechts ,
auch dem Beweiſe der Verjährung . — Jahrb . 2. Jahrg . 1824 .
S . 285 . 5. Jahrg . 1827 . 1828 . S . 230 . Jahrb . N. F. 3. Jahrg .
1835 . S . 110 . 293 . Ann . 5. Jahrg . 1837 . S . 89 . 128 . Jahrb .
N. F. 5. Jahrg . 1838 . 1839 . S . 303 . 308 . Annal . 7 . Jahrg .
1839 . S . 169 . Jahrb . N. F. 6. Jahrg . 1840 . 1841 . S . 111 .
182 . 528 . Ann . 8. Jahrg . 1840 . Beiblatt Nr . 2. S . 8. Blätter

für J . u. V. 1. Jahrg . 1841 . S . 519 .

Ueber die Verjaͤhrung des L. ⸗R. ⸗S. 691 . Beſchaffenheit des verjährungs⸗
fähigen Titels . ( Hofger . Freib . ) — Annal . 12 . Jahrg . S . 229 .
237 . 327 . 366 . und 14 . Jahrg . S . 370 .

Ueber Vorlage des Titels bei unſtändigen Servituten in Jahrb . N. F.
8. Jahrg . 1844 . S . 47 .

Ueber die Erforderniſſe des Beweiſes der unvordenklichen Verjährung .
—Jahrb . N. F. 7. Jahrg . 1842 . 1843 . S . 85 .

Beweislaſt bei der Verjahrung der Servituten . — Annal . 8 . Jahrg .
Beiblatt Nr . 15 . S . 57 .

Ueber die Frage : Ob der Beweis der unvordenklichen Verjährung auch
durch Eidesdelation geführt werden kann ? — Annal . 9 . Jahrg .
S . 283 . Insbeſondere von dem Falle , wo der Delat eine Ge⸗
meinde iſt . — Jahrb . N. F. 7. Jahrg . 1842 . 1843 . S . 499 .

Unter welchen faktiſchen Vorausſetzungen findet zum Beweiſe der unvor⸗
denklichen Verjährung der Eid als Beweismittel ſtatt ? Von Ober⸗

Hofger . ⸗Seer . Dr . Low in Mannheim . — Annal . 10 . Jahrg . S .
176 . Ueber dieſelbe Frage , Annal . 13 . Jahrg . S . 233 .

Alter der Zeugen bei dem Beweis der unvordenklichen Verjährung betr .
— Jahrb . N. F. 9. Jahrg . 1845 . 1846 . S . 234 . auch 6. Jahrg .
1840 . 1841 . S . 46 .

Ueber die Frage : Inwieweit über eine einer Gemeinde zuſtehende Ge⸗

rechtigkeit die einzelnen Gemeindebürger als Beweiszeugen zuge⸗
laſſen werden können . ( Hofger . Raſtatt . O. ⸗Hofger . ) — Annal .
7. Jahrg . S . 169 .

Rechtsfall über Errichtung einer verborgenen Dienſtbarkeit . Zur Erläu⸗

terung des L. ⸗R. ⸗S. 691 . — Annal . 3 . Jahrg . S . 4.

5 ) Vergl . auch mehrere zu L. ⸗R. ⸗S. 544 e. ſo wie zum ganzen 4. Titel alle⸗
girte Abhandlungen .

14 *



204 Privatrecht .

Sind die Worte des L . ⸗R . ⸗S . 691 „ auf ſolche Weiſe “ bloß auf

die unvordenkliche Verjaͤhrung beſchränkt ? — Jahrb . N. F. 3. Jahrg .

1835 . S . 110 . 293 .

Ueber die Frage : Ob die Vorſchrift des S . 691 auch die Verjährung

über den Umfang einer unſtändigen Dienſtbarkeit ausſchließe ? —

Jahrb . N. F. 8. Jahrg . 1844 . S . 228 .

Eine auf Verjährung gebaute Dienſtbarkeit kann von der Gemeinde

gerichtlich verfolgt werden , wenn ſie ſeit rechtsverjährter Zeit von

allen jeweiligen Bürgern oder von einer Klaſſe derſelben und

nicht etwa bloß von den Beſitzern beſtimmter Güter ausgeübt wor⸗

den iſt . — Jahrb . N. F. 8. Jahrg . 1844 . S . 585 .

Analog dem Bisherigen iſt die Frage : Unter welchen rechtlichen Geſichts⸗
punkt fällt die gegen eine Gemeinde erhobene Klage zur fernern

Verabreichung des bisher bezogenen Holzes ? Wie iſt die Klage zu

beweiſen ? — Jahrb . N. F. 4. Jahrg . 1836 . 1837 . S . 57 .

Von der actio negatoria und conkessoria .

Wem liegt bei Negatorienklagen der Beweis ob, wenn der Beklagte im

Beſitze iſt ? nach dem neuen bad . Landrechte und insbeſondere nach

deſſen Satz 691 . — Jahrb . N. F. 1. Jahrg . 1833 . S . 38 , auch

beiläufig in dem Rechtsfalle , Fenſterrecht betreffend , Jahrb . 4. Jahrg .
1826 . S . 178 .

Ueber die Beweislaſt bei der Negatorienklage , Ann . 2. Jahrg . S . 110 .

3. Jahrg . S . 256 . 4. Jahrg . S . 165 , insbeſondere wenn ein

Bannrecht in Frage ſteht , Annal . 2. Jahrg . S . 37 . 3. Jahrg .

S . 25 .

In Beziehung auf Grunddienſtbarkeiten und Erbpflichtigkeiten
wurde in dieſen Erörterungen der Satz aufgeſtellt , daß es zur Be⸗

gründung der Entlaſtungsklage ſchon genüge , wenn der Kläger be⸗

haupte , daß er das Eigenthum des dienenden Gutes erworben habe .

Reicht die bloße Thatſache des Eigenthumserwerbs zur Begründung der

Negatorienklage hin ? ( Es handelte ſich in dieſem Falle um eine

Gült , um eine Erbdienſtbarkeit . ) — Annal . 6. Jahrg . S . 135 .

Ueber die Beweispflicht des Confeſſorien⸗ und Negatorienklägers hinſicht⸗

lich des Eigenthumsrechts am herrſchenden und beziehungsweiſe ( an⸗

geblich ) dienſtfreien Grundſtücke . ( Hofger . des Unterrheinkr . und

O. ⸗Hofger . ) — Annal . 8. Jahrg . S . 273 .

Wenn die Negatorienklage gegen eine erſitzbare , alſo offene und ſelbſt⸗

ſtändige Dienſtbarkeit gerichtet iſt , ſo muß der Kläger die Freiheit
beweiſen . — Annal . 9. Jahrg . 1841 . Beiblatt Nr . 2. S . 6.

Demjenigen gegenüber , welcher bloß eine Dienſtgerechtigkeit auf dem Gute

des Negatorienklägers anſpricht , bedarf dieſer nur des Beweiſes , daß

er im rechtmäßigen Beſitz iſt , denn nach L. - R. ⸗S. 544 e. und 2230

hat der Beſitzer die Rechtsvermuthung für ſich, Eigenthümer zu ſein .

Jahrb . N. F. 7. Jahrg . 1842 . 1843 . S . 499 .
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Wer hat bei der gegen den Beſitzer einer Servitut angeſtellten Nega⸗
torienklage den Beweis zu führen ? Wie iſt der Zeugenbeweis in

einem Falle zu beurtheilen , insbeſondere iſt das Zeugniß
eines Volljährigen von Wahrnehmungen gültig , die er in der Ju⸗

gend vor erreichter Vollmündigkeit gemacht hat ? ( Zwei Rechtsfälle ,

wegen Dachtrauferecht und Auflegen der Balken . ) — Annal . 10 .

Jahrg . S . 16 . 25 . 43 . 45 .

Inwieweit hat der Negatorienkläger ſein Eigenthumsrecht an dem die —

nenden Grundſtück zu beweiſen ? Beweis der unvordenklichen Ver⸗

10ihrung durch Geſtänidniß ; Erforderniſſe deſſelben . Rechtsfall 882
Hofgericht des Oberrheinkr . J. Sen . Durchfahrtsrecht betreffend .

Annal. 10 . Jahrg . S . 297 .

Beweislaſt bei der actio negatoria , wenn der Beklagte einwendet , er üb

die Handlung , welche der Kläger als Dienſtbarkeit bezeichnet , nich
als ſolche , ſondern er übe die erſtere als Miteigenthümer des Grund⸗

ſtücks aus , als deſſen Allein - Eigenthür mer der Kläger auftritt ,
welches derſelbe von der angebliche barkeit befreit wif

8 Jahrb 12 * F. 8. Jahrg . 1844

Wem liegt der Beweis ob , wenn ſich tbarkeit auf einen
30 Jahre alten Rechts titel gründet, und die auf Anerkennung

Dienſtbarkeit gerichtete Klage durch die Behauptung beſtritten wird,
daß ſie durch 30jährige Nichtausübung erloſchen ſei ? M tuß in die⸗

ſem Falle der Eigenthümer des dienſtbaren Grundſtücks die Nicht⸗
ausübung oder der Herr die Dienſtbarkeit deren Aus zübung in den

letzten 30 Jahren beweiſen ? — Lauckhard ' s u. Sommer ' s Rechts⸗

fälle Bd . 5. S . 120 .

Der Umſtand , daß enige der ein Dienſtbarkeitsrecht anſpricht , im

Beſitzprozeſſe im Beſitz der Dienſtbarkeit geſchützt wurde , kann ihn ,
wenn alsdann petitoriſch eine Negatorienklage gegen ihn erhoben

wird , von der ihm obliegenden Beweislaſt hinſichtlich des Erwerbs

der nicht befreien . — Jahrb . N. F. 6. Jahrg . 1840 .
1841 . S. 111 .

Wenn auf 15 Grund einer Negatorieaklage die Freiheit des Gutes von
einer Dienſtbarkeit ausgeſprochen iſt, ſo kann der Negatorienbeklagte,
welcher das Dienſtbarkeitsrecht in Anſpruch nimmt , ſpäter nicht wie⸗
der mit einer diesfallſigen Confeſſorienklage auftreten . Es ſteht ihm
die Einrede der rechtskräftig entſchiedenen Sache zu, wenn er gleich
ſeine Confeſſorienkl age auf einen andern Titel baut , als auf wel⸗

chen hin er früher in der Vertheidigung gegen die Negatorienklage
ſein Dienſtbarkeitsrecht gebaut hat . — Jahrb . N. F. 8. Jahrg .
1844 . S . 305 .

Ein ähnlicher Fall in Annal . 12 . Jahrg . S . 317 .

Wirkung einer rechtskräftigen Entſcheidung , wodurch eine Negatorienklage
abgewieſen wird . — Annal . 14 . Jahrg . S . 111 .

Ueber Cumulation der Eigenthums⸗ oder 1 1 8 age mit der Thei⸗
lungsklage . — Jahrb . N .F
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Mehrere Confeſſorien⸗ und Negatorienklagen wegen Wegerechts ſ. zu den

L. ⸗R. ⸗Sätzen 682 —685 .

Zu Satz 692 —694 .

Bei welchen Servituten gilt die Widmung des Eigenthümers als Titel ?
— Jahrb . N. F. 7. Jahrg . 1842 . 1843 . S . 248 . Ann . 8. Jahrg .
Beiblatt Nr . 2. S . 5. und 11 . Jahrg . Beiblatt Nr . 2. S . 7. (ſ .
auch die letzte Abhandlung zu dieſen Sätzen . )

Die Vorſchrift der Art . 641 u. 692 ſchließt die Beſtimmung des Eigen⸗
thümers als Erwerbstitel nicht aus . — Ann . 10 . Jahrg . Beiblatt
Ny . 7. S . 2 .

Ueber Erwerbung einer Servitut durch Widmung und Verjährung . ( Hof⸗
gericht Mannheim . ) — Annal . 5. Jahrg . S . 37 .

Wer eine Liegenſchaft „ mit allen ihren Zugehörungen nur in dem Zu⸗
ſtande , in dem ſie ſich gegenwärtig befinden, “ veraußert , macht ſich
dadurch verbindlich , diejenigen Grunddienſtbarkeiten , in deren Beſitz
das veräußerliche Grundſtück zur Zeit der Veräußerung gegen ein
anderes Grundſtück ſich befand , das ebenfalls Eigenthum des Ver⸗

käufers iſt , anzuerkennen und zu dulden . Es bildet dieſes Verſpre⸗
chen einen Erwerbstitel für jene Dienſtbarkeiten , und die Grund —

ſätze über die Widmung ſind hier nicht maaßgebend . — Anngl . 9.

Jahrg . 1841 . Beiblatt Nr . 4. S . 15 .

Etwas zur Erläuterung des L. ⸗R. ⸗S. 694 und der Widmung überhaupt .
— Annal . 3. Jahrg . S . 272 .

Ob eine auf zwei Grundſtücken befindliche Anlage , welche nach den S .
692 —694 als ſichtbares Merkmal einer Dienſtbarkeit den Titel einer

Widmung begründet , dieſe Rechtswirkung auch dann habe , wenn

ſie zur Zeit , als die beiden Grundſtücke in verſchiedene Hände ka⸗

men , ſchon zerfallen und außer Gebrauch waren ? ( Verneint . ) —

Jahrb . N. F. 7. Jahrg . 1842 . 1843 . S . 448 .

Die verſchiedenen Anſichten über die Auslegung des Art . 694 und über

ſeine Vereinigung mit den vorhergehenden Artikeln über die Wid —

mung ſind zuſammengeſtellt bei Sirey tom . 37 . 1. part . pag . 916 .
Dort iſt zugleich auch eine Entſcheidung des Caſſationshofes ange⸗
führt , welche ſich dahin ausſpricht , daß der Art . 694 nicht bloß auf
offene und zugleich ſelbſtſtändige Dienſtbarkeiten zu beziehen ſei , ſon⸗
dern auf alle Dienſtbarkeiten , welche ein offenes Merkmal ihres Da⸗
ſeins haben , mögen ſie auch nicht zu den ſelbſtſtändigen gehören .
Dieß und einige weitere Fälle in Ann . 9. Jahrg . Beiblatt Nr . 9.
S . 35 .

Zu Satz 695 .

Eine von dem Eigenthümer des dienſtbaren Gutes herrührende Urkunde ,
worin dieſer eine auf dem Gute ruhende Dienſtbarkeit anerkennt ,
kann ſelbſt dann die Stelle des Rechtstitels vertreten ( Art . 695 ) ,
wenn auch der urſprüngliche Rechtstitel in der Anerkennungsurkunde
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nicht erwähnt iſt , indem der Art . 1337 des Cod . civ . in dieſem

Falle keine Anwendung findet . — Lauckhard ' s Rechtsf . Bd . 2. S . 58 .

Ueber dieſelbe Frage : Jahrb . N. F. 5. Jahrg . 1838 . 1839 . S . 568 .

6. Jahrg . 1840 . 1841 . S . 502 . und Annal . 14 . Jahrg . S . 9.

Beitrag zur Auslegung des L. ⸗R. ⸗S. 695 . — Ann . 11 . Jahrg . S . 367 .

Das Anerkenntniß erſetzt bei offenen und ſtändigen Dienſtbarkeiten den

Titel der Dienſtbarkeit ebenſo , wie nach S . 695 bei jenen , die nicht
durch Verjährung erworben werden können . ( S . 691 . ) Ein bloß
mündliches Anerkenntniß iſt aber hiezu nicht geeignet . — Jahrb .
N. F. 7. Jahrg . 1842 . 1843 . S . 449 .

Können Erbgülten und Zinſen auf den Grund eines urkundlichen Aner⸗

kenntniſſes derſelben von Seiten der angeblichen Zenſiten gerichtlich
verfolgt werden ? Kann , mit andern Worten , ein ſolches Aner⸗

kenntniß den urſprünglichen Titel erſetzen ? ( Nein . ) — Ann . 12 .

Jahrg . S . 185 .

Dritter Abſchnitt .
Von den Rechten des Eigenthümers einer Dienſtgerechtigkeit .

Satz 697 —702 .

Zu Satz 697 . 698 .

Die Erde , welche durch das Reinigen der Gräben gewonnen wird , die

einen Weg begrenzen , auf welchem eine Wege- ( Durchfahrt⸗ ) Dienſt⸗
barkeit laſtet , gehört dem Eigenthümer des Weges in der Weiſe ,
daß beim Schweigen des Titels der Dienſtbarkeit über dieſen Punkt
der Eigenthümer berechtigt iſt , ſich zu widerſetzen , daß jene Erde

zur Unterhaltung des Weges von dem Dienſtbarkeitsberechtigten ver⸗
wendet werde . Sirey 38 . I. 516 . — Annal . 8. Jahrg . Beiblatt
Nr . 20 . S . 80 .

Zu Satz 701 .

Rechtsfall , die Schmälerung eines Durchfahrtsrechts durch einen Hofraum
betreffend . — Jahrb . N. F. 7. Jahrg . 1842 . 1843 . S . 323 .

Der Eigenthümer eines Hofraums , auf welchen der Nachbar das Recht
der Ausſicht hat , darf den Hof nicht mit einem Glasdach bedecken ,
weil dadurch der Gebrauch der Servitut geſchmälert und unbequemer
gemacht wird . — Annal . 9. Jahrg . Beiblatt Nr . 8. S . 32 .

Ein Baum ( an welchen der Nachbar ſein Geländer mit einem Kloben

befeſtigt hatte ) kann nicht Gegenſtand einer eigentlichen Dienſtbarkeit
ſein , alſo auch von dem Eigenthümer entfernt werden . — Annal .
10 . Jahrg . Beiblatt Nr . 6. S . 23 .

Das Recht , eine Aenderung des Ausübungsortes der Dienſtbarkeit zu
verlangen , hat nur der Eigenthümer des dienenden , nicht aber der
des herrſchenden Gutes . — Ann . 8. Jahrg . Beiblatt Nr . 22 . S . 86 .

Für die Beſchränkung der Dienſtbarkeiten hat der jeweilige Eigen⸗
thümer des dienenden Gutes Entſchädigung zu leiſten . Sirey 1838 .
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Zu Satz 702 .

Eine durch Verjährung erworbene Dienſtbarkeit muß ſo benutzt werden ,
wie ſie erworben wurde , und der Herr der Dienſtbarkeit darf mit

derſelben keine Aenderung vornehmen , welche dem dienſtbaren Gute

nachtheiliger ſein könnte . Deßwegen darf derjenige , welcher durch
Verjährung das Recht erworben hat , das Waſſer eines ſeinen Nach⸗
barn gehörigen Kanals zum Betrieb einer Lohmühle zu benutzen ,
die Lohmühle nicht in eine Oelmühle verwandeln , wenn dieſe , weil

ſich auf dem dienenden Gute eine Oelmühle befindet , durch ihre
Concurrenz dem Herren des dienenden Gutes ſchaden könnte . —

Lauckhard ' s Rechtsfälle Bd . 2. S . 92 .

Sobald eine Dienſtbarkeit (z. B. die des Ablaufs ) auf dem urſprüng⸗ —
lichen Orte , in Folge der von den benachbarten Eigenthümern auf

ihren eigenen Grundſtücken ausgeführten Werke oder Arbeiten , ſich
nicht mehr ausüben läßt , ſo kann der Eigenthümer des herrſchenden
Gutes nicht verlangen , daß ein anderer Ort des dienenden Gutes

zur Ausübung der Dienſtbarkeit beſtimmt werde , zum wenigſten dann

nicht , wenn die Dienſtbarkeit dadurch erſchwert würde . — Annal .
8 . Jahrg . Beiblatt Nr . 22 . S . 86 .

Vierter Abſchnitt .
Wie Dienſtbarkeiten erlöſchen .

Satz 703 —710 .

Zu Satz 705 .

Wirkung der Dienſtbarkeitsmerkmale und Zehntſteine auf einen abwei⸗

chenden Beſitzſtand . — Brauer ' s Erl . Bd . 6. Nr . 33 . S . 93 .

Zu Satz 706 —708 .

Erlöſchende Verjährung der Dienſtbarkeiten durch 30jährigen Nichtgebrauch .
Hat der Eigenthümer des dienenden Gutes zur Begründung der
Einrede der erlöſchenden Verjährung die 30jährige Nichtausübung
der Dienſtbarkeit , oder der Berechtigte zur Entkräftung der Einrede ,
die Ausübung der Dienſtbarkeit im Verlaufe der Verjährungsperiode
zu beweiſen ? — Jahrb . N. F. 6. Jahrg . 1840 . 1841 . S . 528 .
Annal . 10 . Jahrg . S . 221 .

In welchen Fällen hat man ſich auf den 30jährigen Nichtgebrauch zu
berufen , um ſich gegen den Anſpruch einer Dienſtbarkeit zu ſchützen ?
und wie verhält es ſich dabei mit der Beweislaſt ? L. - R. ⸗S. 706 .
707 . 2234 . 2262 . — Annal . 11 . Jahrg . S . 163 . Vergl . auch
Beiblatt Nr . 1. S . 2.

Wenn Jemand unbeſchränkt das Recht der Ausſicht durch Vergünſtigung
erworben hat , aber innerhalb 30 Jahren nur ein Fenſter zur Aus⸗

übung deſſelben angelegt hat — iſt das Recht zur Anlegung meh⸗
rerer Fenſter verſeſſen ? — Ann . 9. Jahrg . Beiblatt Nr . 7. S . 28 .

Ueber die Verſitzung einer Forſtberechtigung als Dienſtbarkeit . — Jahrb .
N. F. 8. Jahrg . 1844 . S . 598 .
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Der Art . 707 , nach welchem bei ſelbſtſtändigen Dienſtbarkeiten die Ver⸗

jaͤhrung erſt von dem Tag an läuft , an welchem eine ihnen zu⸗
widerlaufende Handlung vorgenommen wurde , unterſtellt , daß die

Dienſtbarkeit vor Ablauf der 30jährigen Verjährungszeit auf irgend
eine Weiſe ausgeübt wurde , oder daß ſichtbare Merkmale ihres Be⸗

ſtehens vorhanden waren . Wenn aber die Dienſtbarkeit während
30 Jahren nicht ausgeübt wurde , weil die zu ihrer Ausübung er —

forderlichen Anlagen gänzlich zerſtört und auch keine ſichtbaren Merk —
male des Beſtehens der Dienſtbarkeit vorhanden waren ,ſo erlöſcht
ſie ſchon binnen 30 Jahren , wenn auch eine ihr zuwiderlaufende
Handlung nicht vorgenommen worden iſt . — Lauckhard ' s u. Som⸗
mer ' s Rechtsfälle Bd . 5. S . 404 .

Ueber die häufig als dingliche Laſt beſtehende Faſel —
viehlaſt .

Zum Geſetz über die Ablöſung der Faſelviehlaſt , vom 3. Auguſt 1837 ,
( Reg . ⸗Blatt Nr . 29 . S . 206 . )

Rechtsfall . Die Unterhaltung von Faſelvieh betreffend . ( Beweis durch
alte Urkunden . Vertragsauslegung . ) Eine Art Confeſſorienklage
wegen Faſelviehlaſt . ) — Annal . 8. Jahrg . S . 197 .

3u

Nach dem F. 2 des Geſetzes vom 3. Aug . 1837 iſt die Laſt der Haltung
des Faſelviehs ein Jahr früher , als die Ablöſung derſelben verlangt
werden kann , aufzukünden . Vor Ablauf dieſes Jahrs kann nicht
auf Beſtimmung des Ablöſungskapitals geklagt werden , und eine

ſolche Klage iſt als zur Zeit unſtatthaft zu verwerfen . — Jahrb .
N. F. 6. Jahrg . 1840 . 1841 . S . 601 .

Zu F. 3 und 4.

Eine Streitfrage bei Anwendung des Geſetzes vom 3. Aug . 1837 , be⸗

treffend die Verbindlichkeit zur Haltung des Faſelviehs . Von Ret⸗

tig in Freib . ( Betrifft die Frage : Ob der Verpflichtung der Ge⸗
meinden zur Anſchaffung von Faſelvieh die Pflicht der Bürger ent⸗

ſpreche , ihr Vieh zu dem ſtädtiſchen Faſel zu führen , oder nur die

Pflicht , ihren Beitrag zu Beſtreitung der ſtädtiſchen Ausgaben über⸗

haupt zu leiſten ?) — Blätter f. J . u. V. 2. Jahrg . 1842 . S . 354 .

Zu den §§. 6 —8 .

Auslegung des Geſetzes über Haltung des Faſelviehs §. 6. 7. 8. ( Hof⸗
gericht des Oberrheinkreiſes . ) — Annal . 9. Jahrg . S . 262 .

Ausmittelung des Ablöſungskapitals für die Faſelviehlaſt . Kann der Be⸗

rechtigte , der in dem erſten gerichtlichen Verfahren eine beſtimmte
Summe verlangt hat , ſpäter den durch Schätzung ermittelten höhern
Betrag anſprechen ? — Annal . 11 . Jahrg . S . 161 .

Zu F§. 11 .

Anwendbarkeit des §. 66 des Zehntablöſungsgeſetzes , — wornach gegen
ein Erkenntniß , welches das Hofgericht über die Größe des Zehnt⸗
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ablöſungskapitals in 2. Inſtanz erläßt , die Oberappellation nur in⸗

ſofern ſtattfindet , als das Hofgericht das Erkenntniß der 1. Inſtanz

abgeandert hat , — auf hofgerichtliche Urtheile , durch welche das

Kapital für Ablöſung der Faſelviehlaſt feſtgeſetzt worden iſt . —

Jahrb . N. F. 7. Jahrg . 1842 . 1843 . S . 495 . 8. Jahrg . 1844 . S . 483.

Fünfter Titel .

Von Erbdienſtbarkeiten .

Erſtes Capitel .

Vom Zehnten .

Abſchnitt 1 —4 . Satz 710 aa . —ef .

Zu den Sätzen 710 aa . und ab .

Rechtsfall . Erwerb der Zehntfreiheit durch Erſitzung . ( Acquiſitiv⸗Ver⸗

jährung . ) Insbeſondere von der Frage : Welche Kultur bei Wieſen ,

Matten oder Grasplätzen erforderlich ſei , um ſie im Sinne des

L. ⸗R. ⸗S. 710 aa . zu dem angebauten zehntpflichtigen Lande rechnen

zu können ? — Jahrb . 1. Jahrg . 1823 . S . 163 . Erwerb der

Zehntfreiheit durch beſondere ſtaatswirthſchaftliche Begünſtigungen .
S . 165 . Note 2. Ein Nachtrag zu dieſem Rechtsfall in den Jahr⸗

büchern 2. Jahrg . 1824 . S . 95 .

Beſitzklage wegen Zehntrechts ſ. zu Satz 544 e.

Der L. ⸗R. ⸗S. 710 ab . iſt nicht allein auf die Verjährung des Zehntbe⸗
zugs im Allgemeinen , ſondern auch auf die Verjährung des Bezugs

einzelner Fruchtgattungen oder Erzeugniſſe anwendbar . Bei dem

Heuzehnten kommt es wenigſtens nach älteren Geſetzen auf den Un⸗

terſchied von cultivirten und uncultivirten Wieſen nicht an . Heu⸗

zehnten kann nach dem Geſetze nicht unter dem Ausdruck Frucht⸗

zehnten begriffen werden . — Jahrb . N. F. 5. Jahrg . 1838 . 1839 .

S . 553 .

Zu Satz 710 aa . und ba .

Von dem Neubruchzehnten ( decimis novalibus ) , insbeſondere nach den

Beſtimmungen des N. L . ⸗R . ( Rechtsfall . ) — Jahrb . 1. Jahrg .

1823 . S . 82 . Bedeutung und angeblicher Urſprung des Neubruch⸗

zehnten . S . 82 . Note 1. Unterſchied zwiſchen dem alten und neuen

Rechte . S . 84 . Unterſchied vom alten Zehnten . S . 87 —90 . Be⸗

freiung des Neubruchs von der Zehntabgabe in einem zehntfreien

Bezirke . S . 166 . 167 .

Beitrag zur Lehre von den Rechten des Zehntherrn bei veränderter Kul⸗

turart und bei Neubrüchen . Erläutert durch einen Rechtsfall . Von

Bekk . — Archiv für Rechtspfl . ꝛc. v. Duttlinger ꝛc. Bd . 2. S .

Entſchädigungsklagen der Mitglieder der Reichsritterſchaft u. ſ. w. wegen

aufgehobenen Neubruchzehntens , ſ. in Ann . 7. Jahrg . S . 253 . 348 . zu

hiernach Satz 710 ia .

Iſt der Landesherr in dem unmittelbaren Staatsgebiete als der Orts⸗
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herr zu betrachten , dem nach L. ⸗R. ⸗S. 710 . b. a. das Zehentrecht
zuſteht ? — Jahrb . N. F. 5. Jahrg . 1838 . 1839 . S . 23 .

Der Zehnten iſt nicht als unſtändige Dienſtbarkeit unter die Beſtim⸗

mung des L. ⸗R. ⸗S. 691 . zu ſtellen ; und der Berechtigte , welcher

nicht Ortsherr iſt , hat ſo wenig als dieſer ſelbſt , den Zehntpflich⸗
tigen gegenüber , einen Entſtehungsgrund der Verbindlichkeit , ſondern
allein ſeine Legitimation zur Sache zu beweiſen . — Jahrb . N. F.
8. Jahrg . S . 256 .

Zu Satz 710 bb .

Rechte der Ortspfarrer auf die Neubruchzehnten , nach L . ⸗R. Zuſatz
710 bb . und Auslegung dieſer Begünſtigung . — Jahrb . 4. Jahrg .
1826 . S . 220 .

Zu Satz 710 ca .

Rechtsfall . Welche Kraft hat das Herkommen über ſtreitige Fragen des

Zehntbezugs ? ( Hofgericht Raſtadt ) — Ann . 6. Jahrg . S . 317 .

Zu Satz 710 cb .

Ueber den Beweis der Zehentfreiheit . — Annal . 1. Jahrg . S . 379 .

Klage auf Entlaſtung mehrerer Erbbeſtandgüter von dem Zehenten ( Hof⸗
gericht am Unterrhein . ) — Ann . 2. Jahrg . S . 192 .

Verſchiedene Entſcheidungen von zwei ganz gleichen Rechtsſtreiten über

eine behauptete Zehentfreiheit . ( Hofgericht des Mittelrheinkreiſes . )
Annal . 11 . Jahrg . S . 391 .

Zu den Sätzen 710 ck. og .

Deliberation des erſten oberhofgerichtlichen Senats , daß die Kartof⸗

feln zu dem großen Zehnten gehören . — Jahrb . 1. Jahrg . 1823 .

S . 276 .

Deßgleichen daß der Reps zum großen Zehnten gehöre . — Jahrb . 2.

Jahrg . 1824 . S . 261 .

Gehört der Magſaamen ( Mohn ) zu den Hülſen⸗ und Schotenfrüchten ?
Und der Zehnten davon zu dem großen oder kleinen ? — Jahrb . 4.

Jahrg . 1826 . S . 224 .

Wem gehört im Zweifelsfalle der Zehnten der Cichorienwurzel ? ( Hofge⸗
richt Raſtadt ) Annalen 6. Jahr . S . 317 .

Zu Satz 710 cs .

Verwandlung des Zugzehnten in eine Zehntgült , durch Rechtsverjährung ,
nach L. R. Zuſatz 710 es . — Jahrb . 6. Jahrg . 1829 . 1830 .

S . 160 .

Unterſchied zwiſchen einer Abgabe vom Zehnten , als Zehntlaſt und einer

für einen veräußerten Zehnten zu bezahlenden Erbrente . — Ann .

10 . Jahrg . S . 1.

Zu Satz 719 ct .

Gutachten über die Frage : Ob ein Zehntherr berechtigt ſei , Entſchädi⸗

gung von dem Zehntpflichtigen zu verlangen , wenn dieſer ſeine der
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Zehnt⸗Entrichtung unterworfenen zahmen Güter öde liegen laͤßt , oder
darauf Gebäude aufführt oder andere Anlagen macht ? — Roth ' s
vermiſchte Abhandl . Bd . 2. S . 148 .

Zu Satz 710 eb .
Ueber die Frage , ob durch die Vereinigung des Guts⸗Eigenthums und

des Zehntsrechts und einer Perſon das Zehntrecht erliſcht .— Ihrb .
1. Jahrg . 1823 . S . 279 .

Zum Geſetze über die Ablöſung der Zehnten vom 15 . Nov .
1833 . Reg . - Blatt Nro . 49 S . 265 .

Bedenken , einige , gegen die Abſchaffung aller Zehntrechte ohne Aus⸗
nahme im Großherzogthum Baden . Freiburg Gebr . Groos . 1831 .
gr . 8 . 3 Gr .

Zu F. 4. ( auch 67 ) dieſes Geſetzes .
Steht dem Zehntberechtigten , deſſen Zehntrecht zur Ablöſung gebracht

iſt , gegen Denjenigen , dem er bisher eine Abgabe geleiſtet hat , die
nach ſeiner Behauptung eine auf dem Zehnten ruhende Laſt iſt , ein
Klagrecht darauf zu , daß der Abgabeberechtigte dieſe Abgabe als eine
auf dem Zehnten ruhende Laſt anerkenne , und ebenfalls zur Ablö⸗
ſung bringen laſſe ? — Jahrb . N. F. 6. Jahrg . 1840 . 1841 .
S . 574 .

Zu F. 5.

Rechtsgutachten , die Ablöſung der Pfarrkompetenzen betreffend , welche
die fürſtliche Standesherrſchaft von mehreren ihr zuſtehenden Zehn⸗
ten bisher zu entrichten gehabt hat . — Ann . 8. Jahrg . S . 49 .

Der kirchenbaupflichtige Zehntherr kann bei Ablöſung der Baulaſt zu
mehr nicht , als zur Abtretung des ganzen Zehntablöſungskapitals
angehalten werden . — Jahrb . N. F. 9. Jahrg . 1845 . 1846 . S .
73 . Ann . 14 . Jahrg . S . 91 .

Zu den § F . 22f .
Muß der Zehntherr ſich das auf ſeine eigenen Güter fallende Betreffniß

des Zehnt⸗Ablöſungs⸗Kapitals abziehen laſſen ? Hat er den Staats⸗
zuſchuß mit einem Fünftel des Zehnt⸗Ablöſungskapitals bezüglich auf
ſeine eigenen Güter anzuſprechen ? — Ann . 12 Jahrg . S . 26 .

Bemerkungen über die Frage , ob der ruhende Zehnte abgelöſt werden
könne oder nicht ? — Ann . 12 . Jahrg . S . 157 . 160 . 161 . 368 .
u. 13 . Jahrg . S . 61 .

Zu F. 23 .

Streitfragen aus dem Zehntablöſungsgeſetze . Die Erforderniſſe eines
rechtsgültigen gütlichen Uebereinkommens über die Größe des Ablö⸗
ſungskapitals zwiſchen dem Zehntberechtigten und Zehntpflichtigen
betreffend . Von Obergerichtsadvokat v. Soiron in Mannheim . —
Blat . f. J . und V. 2. Jahrg . 1842 . S . 1.

Feſtſtellung des Zehntablöſungskapitals mittelſt gütlicher Uebereinkunft . —
Annal . 8 . Jahrg . S . 301 .
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Zu den §ß. 28 ff . und 60ff .

Bei dem Verfahren über die Zehntablöſung , und insbeſondere über die

Feſtſetzung des Ablöſungskapitals iſt der Zehntberechtigte ſchuldig ,
auf Verlangen der Zehntpflichtigen die in ſeinem Beſitz befindlichen
Rechnungen , Pachteontracte und ſonſtigen urkundlichen Nachweiſun⸗
gen über den Zehntertrag in den Normaljahren , vorzulegen . —

Jahrb . N. F. 8. Jahrg . 1844 . S . 401 . Ann . 11 . Jahrg . S . 361 .

Zu §§. 48 bis 56 .

Von der Legitimation in Zehnt - Ablöſungs - Prozeſſen , ( Hofgericht des

Oberrheinkreiſes . ) — Annal . 11 . Jahrg . S . 361 . Vergl . auch zu

§. 1 u. 2 des Bau⸗Edikts oben S . 107 .

Iſt der zwiſchen den Zehntberechtigten und Zehntpflichtigen , beziehungs⸗
weiſe dem Gemeinderath und Bürgerausſchuß im Wege gütlicher
Vereinbarung zu Stande gekommene Zehntablöſungsvertrag als rechts⸗
verbindlich für dieſe zu betrachten , bevor die großh . Finanzbehörde da⸗

rüber gehört und ihre Erklärung denſelben eröffnet worden iſt ?
Dürfen alſo die Zehntpflichtigen , beziehungsweiſe der Gemeinderath
und Bürgerausſchuß von dem obigen Vertrag nicht mehr abgehen ,
wenn ſie aus der Erklärung der großh . Finanzbehörde erſehen , daß
das feſtgeſetzte Ablöſungskapital zu hoch iſt ? — Annal . 8 . Jahrg .
S . 297 .

Verträge , welche eine Gemeinde ſelbſt , über Ablöſung des Zehntens
abgeſchloſſen hat , und wobei die allgemeinen Vorſchriften des Land⸗

rechts über Vertraͤge , und die Vorſchriften der Gemeindeordnung
über Verträge der Gemeinden insbeſondere beobachtet wur⸗

den , ſind gültig , obgleich das im Zehntablöſungsgeſetze vorgeſchrie⸗
bene beſondere Verfahren nicht eingehalten worden iſt . Wurde aber
ein ſolcher Vertrag nicht durch die Gemeinde ſelbſt , ſondern nur

durch Gemeinderath und Ausſchuß abgeſchloſſen , ſo wird zur Gül⸗

tigkeit deſſelben erfordert , daß dieſe Behörden dabei nach den beſon⸗
dern Vorſchriften des Zehntablöſungsgeſetzes verfahren ſeien , na⸗

mentlich alſo a ) daß ſie vorerſt einen Beſchluß der Gemeinde , daß
ſie die Ablöſung vermitteln wolle , veranlaßten ; b) und daß ſie vor

eingeholter Erklaͤrung der Finanzbehörde den Vertrag nicht defi⸗
nitiv abſchließen , ſondern ihn erſt nach Einkunft dieſer Erklärung
ratificiren . 3 ) In der Innebehaltung des Zehntens von Seiten
des Zehntpflichtigen liegt keine ſtillſchweigende Genehmigung des

Vertrags durch die Gemeinde . — Jahrb . N. F. 8. Jahrg . 1844 .
S . 297 .

Auslegung der §§. 53 —55 auch 56 . des Zehntablöſungsgeſetzes vom 15 .
Nov . 1833 . — Jahrb . N. F. 7. Jahrg . 1842 . 1843 . S . 212 . 8 .

Jahrg . 1844 . S . 537 . u. Ann . 9. Jahrg . S . 127 .

Verſchiedene Fragen aus dem Zehntablöſungsgeſetze , und über die Gül⸗

tigkeit eines Gemeindebeſchluſſes . ( Es ſind die in den §§ . 48 . 49 .
53 . und 54 vorgeſchriebenen Formen nicht beobachtet worden . Ober⸗

hofgericht . ) Ann . 11 . Jahrg . S . 237 .
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Ueber die Rechtsförmlichkeiten der öffentlichen Urkunden über Zehntablö⸗
ſungsverträge . — Not . ⸗Blatt 2 . Jahrg . 1843 . S . 142 .

Wer iſt zu den Berathungen , Verhandlungen und Vertrags⸗Abſchlüſſen
über die Ablöſung kirchlicher Zehntbaulaſten beizuziehen ? Not . ⸗Blatt
4 . Jahrg . 1845 . S . 203 .

Zahlung der Koſten d. Ablöſ . Magaz . 1842 . S . 112 .

Zu F. 58 .

S . zu F. 23 .

Zu den §§ . 65 u. 66 .

Zur Erläuterung der § § . 65 und 66 des Zehntablöſungsgeſetzes . —

Ann . 11 . Jahrg . S . 219 .

Die Zehntablöſung , insbeſondere die Nothfriſten der bei Zehntablöſungs⸗
Prozeſſen vorkommenden Rechtsmittel betreffend . — Jahrb . N. F.
8. Jahrg . 1844 . S . 433 .

Ueber die Appellationsfriſten in Streitigkeiten über Zehntablöſungen .
Zehntgeſetz §. 66 . P. ⸗O . F§. 245 u. 1195 .

J. Senat Oberhofgerichtliche Entſcheidungsgründe i . S . großh . Fiskus

gegen Pfarrei Lenzkirch , Zehntablöſung betr . — Jahrb . N. F. 9.

Jahrg . 1845 . 1846 . S . 131 .

Welcher Finanzbehörde iſt der in einem Zehntablöſungs⸗Prozeſſe erlaſſene
amtliche Beſcheid zu eröffnen ? — Ann . 12 . Jahrg . S . 39 . u. 227 .

Zweites Capitel .

Von Erbgülten und Zinſen .

Zu Satz 710 fa . —fm .

Ueber Erbgülten , ihren Charakter als unſtändige Dienſtbarkeiten . — Be⸗

dingte Anwendbarkeit des L. ⸗R. ⸗S. 695 auf dieſelben . — Jahrb .
N. F. 6. Jahrg . 1840 . 1841 . S . 550 .

Unterſchied der Gültgüter von Erblehen . — Jahrb . N. F. 5. Jahrg .
1838 . 1839 . S . 310 .

Unterſchied zwiſchen einer Abgabe vom Zehnten als Zehntlaſt , und einer ,
für einen veräußerten Zehnten zu bezahlenden Erbrente . — Ann . 10 .

Jahrg . S . 1.

Beſitzklage wegen Gülten , ſ. zu Satz 544 e.

Kann ein grundherrliches Gefäll , nachdem es vom Bezugsberechtigten
für eine alte Steuer deklarirt , und als ſolche von der Staatsregie⸗
rung aufgehoben worden iſt , in der Folge wegen beſſerer Aufklä⸗

rung über die privatrechtliche Natur der Abgabe gegen den Beſißer
des vormals pflichtigen Grundſtückes wieder an und nachgefordert
werden ? — Jahrb . N. F. 4. Jahrg . 1836 . 1837 . S . 323 . Ann .

2. Jahrg . S . 63 . 145 .

Zu Satz 710 f. .

Gutachten über die Verbindlichkeit eines Zinsgutsbeſitzers zur Errichtung
des Zins u. Gültweins auch in einem Fehljahr . — Roth ' s verm .

Abhandl . 1. Jahrg . 1823 . S . 208 .
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Zu Satz 710 fh .
Rechtsfall , die Anwendung des Satzes 710 fh . betreffend . — Annal . 2 .

Jahrg . S . 248 .

Zu Satz 710 fl .

Analoge Anwendung der Extinctiv⸗Verjährung bei Serpituten , auf die

Verjährung der dinglichen Gefälle oder Reallaſten . — Jahrb . 2.

Jahrg . 1824 . S . 276 .

Zu Satz 710 fm . und dem Geſetze vom 5. Okt . 1820 .

Bemerkungen über den §. 10 des Gült⸗ und Zins⸗Ablöſungs⸗Geſetzes
vom 5. Oktober 1820 . und Nachtrag zu dieſem Gutachten über die

authentiſche Interpretation dieſes Geſetzes . — Roth ' s verm . Ab⸗

handl . Bd . 3. S . 21 u. 26 .

Berechnung der Ablöſungs⸗Capitalien für Drittelspflichtigkeiten . Muß
auch bei einer , erſt während der Ablöſungsverhandlungen eintreten⸗

den Beſitzveränderung noch die Drittelsgebühr entrichtet werden ,
und in welchem Maaße ? Zum §. 12 des Geſetzes vom 5. Okt . 1820 .

—Jahrb . N. F. 6. Jahrg . 1840 . 6841 . S . 486 .

Sechſter Titel .

Von Grundpflichtigkeiten . S . 710 ga . —gg .

Zu Satz 710 gb.

Auslegung des L. ⸗N. ⸗S . S . 710 gb. — Jahrb . N. F. 4. Jahrg . 1836 .

1737 . S . 384 .

Erſtes Capitel .

Von den Bannpflichten , Satz 710 ha. bis hh . und Geſetz über die Auf⸗

hebung der Bannrechte vom W. Auguſt 1835 . Reg . ⸗Bl . S . 246 .

Ueber die Bedeutung der Bannrechte im Großherzogthum Baden . Von

Rettig in Freiburg . — Bl f. J . u. V. 1. Jahrg . 1840 . S . 315 .

Die Forderung des Canon von fiskaliſchen Erblehen⸗Mühlen , welche ihre
Bannrechte durch das Geſetz vom 28 . Aug . 1835 verloren haben . —
Jahrb . N. F. 7. Jahrg . 1842 . 1843 . S . 114 .

Ein Bannrecht , welches auf allen Einwohnern einer Gemarkung laſtet ,
kann gegen die Gemeinde klagend verfolgt werden . Ein Vertrag
zwiſchen der frühern Herrſchaft und einem Müller , wodurch dieſem
ein Bannrecht verkauft wird , iſt gegen die Gemeinde nicht verbind⸗

lich , wenn ſie dabei nicht mitgewirkt hat ; Verjährung von Bannrech⸗
ten . — Annal . 11 . Jahrg . S . 261 .

Ueber die Beweislaſt bei der Negatorienklage , wenn ein Bannrecht in

Frage iſt , ſ. oben Seite 204 .

Zweites Capitel .

Von der Frohndpfichtigkeit . Satz 710ia .

Gehören die Frohnden zu einem Brückenbau zu den Landesfrohnden ?
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Competenz der Gerichte , über ſolche ſtreitige Frohnden zu erkennen .

Jahrb . 3. Jahrg . 1825 . S . 139 .

Frohnden der Bauern für ihre Gutsherrn . Ob Frohndpflichten ein

Ausfluß von Grunzdpflichten ſind ? Präſumtion für die allgemeine und

angemeſſene Frohndpflicht der Bauern , hergeleitet aus ihren Verhält⸗
niſſen zu dem Grundherrn . Von dem Verluſte der ungemeſſenen
Frohnden , wegen Nichtregulirung derſelben binnen eines Zeitraums
von 5 Jahren , nach §. 17 . des VI. Conſt . Edikts , verglichen mit

neuern Verordnungen . In wie weit es eine res merae facultatis iſt ,
ob der Gutsherr ſeine Unterthanen zu den Frohnden zuzieht oder

nicht ? Rechtsfall . — Jahrb . 4. Jahrg . 1826 . S . 70 .

Rechtsfall , Frohndgeldſchuldigkeit , insbeſondere die Paſſivlegitimation des

Gemeindeverbandes zu der vom Fiskus dießfalls angeſtellten Klage
betr . ( Hofger . zu Raſtadt ) . — Annal . 2 . Jahrg . S . 238 .

Rechtsfall . Herkommen , als Erwerbstitel von Frohndberechtigungen ( Hofg .
zu Raſtadt ) . — Ann . 3. Jahrg . S . 101 .

Beſitzklage wegen Frohnden . Siehe zu Satz 544e .

Rechtsfall , über eine Forderung eines Schullehrers an einzelne Einwoh —
ner einer Gemeinde von Läutbrod und Glockengarben , als jährliche
Rente , welche Abgabe nicht als eine auf den Gütern der Beklagten
ruhende Laſt , ſondern als eine perſönliche Verbindlichkeit derſelben
in Anſpruch genommen ward , und auf welche die Beſtimmungen
über die Grundpflichtigkeiten angewendet werden wollten . ( Hof⸗
ger . des Unterrheinkr . ) — Annal . 7 . Jahrg . S . 233 . 237 . )

Gutachten über die Aufhebung der Frohnden und deren Verwandlung
in ein Surrogat an Geld ; erſtattet , mittelſt Beantwortung verſchie⸗
dener Fragen und unter Beifügung einer Literatur über dieſen Ge⸗

genſtand . — Roth ' s verm . Abhandl . 1. Jahrg . 1823 . S . 343 .

Zum Geſetze über die Aufhebung der Herrenfrohnden ,
vom 28 . Dezemb . 1831 . Reg . ⸗Bl . 1832 Nr . I.

Rechtsfall , die Entſchädigungsklagen der Mitglieder der normal un⸗

mittelbaren Reichsritterſchaft aus den Kantonen Ortenau , Kraich —

gau und Odenwald wegen aufgehobener Herrenfrohnden , Blut⸗

zehnten und Neubruchzehnten . — Ann . 7. Jahrg . S . 253 u. 348 .

Eine Competenzfrage aus dem Geſetze über die Aufhebung der Herren —
frohnden . ( Hofger . am Unterrhein ) — Ann . 3. Jahrg . S . 179 .

Oberhofger . Entſcheidung : Ann . 5. Jahrg . S . 191 .

Ueber die Competenz der Civilgerichte bei Ausmittlung der Entſchädigung
für aufgehobene Herrenfrohnden . — Jahrb . N. F. 4. Jahrg . 1836 .

1837 . S . 535 .

Zwei Entſcheidungen aus dem Geſetz über die Aufhebung der Herren —
frohnden . ( Hofger . d. Unterrheinkr . ) Betrifft die Frage , ob bei

perſönlichen Frohnden die Gemeinde als ſolche die rechte Beklagte
und ob der Richter verpflichtet ſei , die Paſſiv⸗Legitimation gleichbald
ex officio zu prüfen . — Ann . 5. Jahrg . S . 163 .
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Weiterer Fall über die Paſſiv⸗Legitimation . — Ann . 7. Ihrg . S . 191 .

Eine Entſcheidung nach §. 14 des Geſetzes über die Aufhebung der

Herrenfrohnden . ( Hofger . am Unterrhein . ) — Annal . 3 . Jahrg .
S . 250 .

Aufhebung einer Herrenfrohnd . ( Miniſterium des Innern . ) Es wurde

angenommen , daß die einer Gemeinde vertragsmäßig obliegende
Verpflichtung , ſchuldiges Zahlholz aus Gemeinde - Waldungen der

Grundherrſchaft an einen beliebigen Ort zu führen , keine Herren —

frohnd ſei , und daher auch nicht unter das Geſetz vom 28 . Dezmb.
1831 falle . — Ann . 4. Jahrg . S . 129 .

Vor dem Uebergang zum Folgenden iſt hier noch in Betracht , daß die

Frohnden häufig ein Ausfluß der Leibeigenſchaft “) ſind , zu erwäh —

nen , daß über das jus primae noclis , welches öfter mit Unrecht
auch aus der Leibeigenſchaft abgeleitet wird , Bemerkungen enthalten
ſind in Roth ' s vermiſchten Abhandlungen B . 2. S . 39. , wo gezeigt
wird , daß dieſes etwas ganz Anderes iſt , als man bisweilen darun⸗

ter verſtehen will .

Drittes Buch .
Von den verſchiedenen Arten Eigenthum zu erwerben .

Allgemeine Verfügungen .

Satz 711 —717 a.

Zu Satz 711 .

Das Eigenthum an einer Straße , welche der Eigenthümer einer Liegen⸗
ſchaft nach eingeholter und erhaltener Ermächtigung auf derſelben
eröffnet hat , geht auf die Stadt über , ohne daß ſie irgend eine

Entſchädigung für den Grund und Boden zu zahlen hat , ſo fern nichts
Anderes bedungen wurde . — Annal . 11 . Jahrg . Beiblatt Nro .

6. 21 .

Zu Satz 713 . “ “ )
Ueber die rechtliche Anſprache an die , in einer Dienſtkaſſe eines Verrech⸗

ners , ohne irgend eine Andeutung , für was und für wen ? vorge⸗

fundenen Gelder — ſteht ſolche dem Aerario oder den Relicten

des Verrechners zu ? — Roth ' s vermiſchte Abhandlungen Nachtrag
e . 6 .

Eine, in einer Lotterie ausgeſpielte Sache , zu der ſich der Gewinner

nicht meldet , iſt deßhalb , ( ſo lange nicht das Recht des Gewinners

etwa verjährt iſt ) noch kein herrenloſes Gut , und keiner Behörde ſteht
es zu , ſie , wenn auch ein öffentliches Ausſchreiben ohne Erfolg ſein

*) Ueber die Frage : Sind die Leibeigenſchafts⸗Abgaben ipso jure aufgehoben ?

S . Ann . 7. Jahrg . S . 60.

) Vergl . auch zu Satz 539 .

Kappler , Handbuch der Literatur des bad. Rechts. 1⁵
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